
Politisches Kalkül un relig1öse Entscheidung
1MmM Konfessionszeitalter!
Von FEike Wolgast

Religion un! Pohitik sınd 1Im Jahrhundert WI1Ie In keiner anderen Epoche der
Neuzeıt ıneınander verwoben nahezu Jjedes politische Problem nthält relig1-
Öös-konfessionelle Elemente, notfalls werden s$1e implantiert; ebenso sınd Theo-
ogle un: Konfession hne unmiittelbare Verbindung ZUuUT! Politik in jener eıt
nıcht denkbar. Beide Faktoren können In unterschiedlichen Beziehungen
einander stehen: kooperativ, subordinativ der konfrontativ.

[)as ema soll in sieben Abschnıitten behandelt werden: Das Beispiel Straßburg
1548 Luther und die Politik Die Reformation als Gemeihnndereformation und als
Akt obrigkeitlichen andelns Die Bedeutung der Entscheidung für oder dıe
Reformation Die Verbindung VOoO  - Glaubensentscheidung und polıtischem Kalk:

Pohıitik und eligıon In der Reichskrise 1546 bis 1548 USDIIC 1555 und 1648

Das Beispiel Straßburg 1548

Ich beginne mıt einem besonders eindringlichen Beispiel der Konfrontation
religlöser und politischer Anschauungswelse, das seine Dramatiık nıcht zuletzt
daraus bezieht, da{ißs die Protagonisten der Auseinandersetzung VOIl derselben
Glaubensbasıs ausgingen: der Kampf das nterım ın Straßburg.“ Der Stätt-
meıster Jakob Sturm, der Straßburg auf dem Geharniıschten Reichstag vertrat,
hatte Ort durchaus versucht, das nterım verhindern. Er hatte dennoch

ı {Der Vortrag wurde 1mM September 2004 ın Wittenberg 1Im Rahmen eines VOonNn der Luther-Gesell-
schaft veranstalteten Sem1nars ‚Der „Glaube und Macht“ gehalten; das Sem1nar schlo(fß den
Besuch der Sächsischen Landesausstellung in lorgau e1n. Im folgenden sınd 33r Zıtate nachge-
wlesen, für weıtergehende Erörterungen und Nachwelilse se1 hingewiesen auf folgende Veröffent-
lıchungen des Verfassers: DiIe Wittenberger Theologıe un dıe Polıtik der evangelischen Stände,
Gütersioh 1977; Einführung der Reformation als polıtische Entscheidung, in Die Reformation
in Deutschland und Furopa: Interpretationen und Debatten, hg. vVon Hans Guggisberg un:
Gottfried Krodel un!' Miıtarb. Von Hans Füglıster, (G‚ütersloh 1993, 465-——4806; Die deutschen
Territorlalfürsten un die frühe Reformation, 1n Bernd Moeller (Hg.), Diıe frühe Reformatıion
Deutschland als Umbruch, Gütersloh 1998, 407-—-43534; Dıie Religionsfrage auf den Reichstagen
1521 bıs 550/51, iIn: Winfried Becker (Hg.), Der Passauer Vertrag VOTl 1552, Neustadt/Aisch
2003, 97
Zum Folgenden vgl Thomas Brady, Protestant Politics: Jacob urm (1489—1553) and the
German Reformatıon, Atlantic Hıghlands, 1995; ders., Zwischen ‚Ott un: Mammon. Pro-
testantiısche Polıitik un: deutsche Reformation, Berlıin 19906; Poliıtiısche Correspondenz der Stadt
Straßburg 1m Zeıtalter der Refo.rmation 4/2, Straßburg 1933
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Politisches Kalkül und religiöse Entscheidung 
im Konfessionszeitalter1

Von Eike Wolgast

Religion und Politik sind im 16. Jahrhundert wie in keiner anderen Epoche der 
Neuzeit ineinander verwoben -  nahezu jedes politische Problem enthält religi- 
ös־konfessionelle Elemente, notfalls werden sie implantiert; ebenso sind Theo- 
logie und Konfession ohne unmittelbare Verbindung zur Politik in jener Zeit 
nicht denkbar. Beide Faktoren können in unterschiedlichen Beziehungen zu- 
einander stehen: kooperativ, subordinativ oder konfrontativ.

Das Thema soll in sieben Abschnitten behandelt werden: 1. Das Beispiel Straßburg 
1548 -  2. Luther und die Politik -  3. Die Reformation als Gemeindereformation und als 
Akt obrigkeitlichen Handelns -  4. Die Bedeutung der Entscheidung für oder gegen die 
Reformation -  5. Die Verbindung von Glaubensentscheidung und politischem Kalkül -  
6. Politik und Religion in der Reichskrise 1546 bis 1548 -  7. Ausblick: 1555 und 1648.

1. Das Beispiel Straßburg 1548

Ich beginne mit einem besonders eindringlichen Beispiel der Konfrontation 
religiöser und politischer Anschauungsweise, das seine Dramatik nicht zuletzt 
daraus bezieht, daß die Protagonisten der Auseinandersetzung von derselben 
Glaubensbasis ausgingen: der Kampf um das Interim in Straßburg.2 Der Stätt- 
meister Jakob Sturm, der Straßburg auf dem Geharnischten Reichstag vertrat, 
hatte dort durchaus versucht, das Interim zu verhindern. Er hatte dennoch

1 Der Vortrag wurde im September 2004 in Wittenberg im Rahmen eines von der Luther-Gesell- 
schaft veranstalteten Seminars über ״Glaube und Macht“ gehalten; das Seminar schloß den 
Besuch der Sächsischen Landesausstellung in Torgau ein. Im folgenden sind nur Zitate nachge- 
wiesen, für weitergehende Erörterungen und Nachweise sei hingewiesen auf folgende Veröffent- 
lichungen des Verfassers: Die Wittenberger Theologie und die Politik der evangelischen Stände, 
Gütersloh 1977; Einführung der Reformation als politische Entscheidung, in: Die Reformation 
in Deutschland und Europa: Interpretationen und Debatten, hg. von Hans R. Guggisberg und 
Gottfried G. Krodel unter Mitarb. von Hans Füglister, Gütersloh 1993, 465-486; Die deutschen 
Territorialfürsten und die frühe Reformation, in: Bernd Moeller (Hg.), Die frühe Reformation in 
Deutschland als Umbruch, Gütersloh 1998, 407-434; Die Religionsfrage auf den Reichstagen 
1521 bis 1550/51, in: Winfried Becker (Hg.), Der Passauer Vertrag von 1552, Neustadt/Aisch 
2003, 9-28.

2 Zum Folgenden vgl. Thomas A. Bradyy Protestant Politics: Jacob Sturm (1489-1553) and the 
German Reformation, Atlantic Highlands, N. J. 1995; ders.y Zwischen Gott und Mammon. Pro- 
testantische Politik und deutsche Reformation, Berlin 1996; Politische Correspondenz der Stadt 
Straßburg im Zeitalter der Reformation Bd. 4/2, Straßburg 1933.
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nıchts erreicht, die Kommune sollte wWwI1Ie alle evangelıschen Reichsstädte hne
Veränderungen oder Abstriche auf das nterım verpflichtet werden. Martın
Bucer, der führende Straßburger Theologe, sprach sıch vehement jeden
Kompromiß AU.:  S ] )as nterım WaTlTr für ıh „eIn ganNZCI Ahbfall Von Christo“. Statt
VOT der weltlichen Gewalt kapıtulieren, sollte den Einwohnern Bufße un!
Umkehr gepredigt werden, u damıiıt weıtere Strafen (jottes abzuwenden. Bu-
CcEr verlangte voraussetzungsloses Vertrauen auf (ott und seın Wort „Darüber
gehe 65 ann außerlich, WwI1Ie 6r wolle obwohl es eım Gehorsam gegenüber
ott nıcht übel gehen kann, enn alles Unglück kommt allein deshalb ber die
Menschen, Wwel.  ] s$1e ihre fleischlichen Reden und Interessen dem Wort und Rat
ottes entweder vorziıehen oder damlıt vermischen.“® Gegenüber dieser Ent-
schlossenheıt, den Glaubensaspekt unbedingt und ohne Abstriche die
Stelle des Verhaltens und andelns rücken, wlıies der Stättmeister auf dıe p -
lıtiıschen Implikationen hın „ Wır sınd nıcht die, deren Kettung willen der
Allmächtige besondere Wunderzeichen tun  “4 uns VOLr der kaıserlichen
Ungnade schützen wird. Wıderstand dıe kaiserliche acC ist hoff-
nungslos; offensichtlich stand das eispie der Konstanz, die ihrer
Interımsverweigerung iın dıe cht erklärt un: ıhrer Freiheit beraubt wurde,
Sturm und seinen Anhängern VO[ ugen. Für ıh gab er 1Ur eınen Weg,

der Verantwortung für das (GGemelnwesen gerecht werden: Verhandlung,
Arrangement und ompromiß, die städtischen Freiheiten und die Privile-
gien retten und damit auch die Substanz der eligion bewahren. €e1
Kontrahenten faßten inre Posıtiıonen Bucer erklärte: „Die Erde SC-
Ört uUNsSseTEIN Herrgott, un: Vaterland ebenfalls“ deshalb dürfen
Glaubensstand und evangelischen Kırchenwesen keine Abstriche emacht
werden. Sturm setztfe dagegen: Gott spricht ZUuU Individuum, nıcht ZUTF KÖT-
perschaft; wichtiger, als in Kompromißlosigkeit alles aufs Spiel setizen, wWalr

für ihn, ass „doch wenigstens etwas erhalten bliebe‘“.> Die Konfrontation
ete bekanntlich mıit der Entlassung Bucers un: mıt der Annahme eines abge-
milderten Interıms.

Im Straßburger Konflikt zwıischen dem Theologen und dem Politiker finden
WIr das Dilemma abgebildet, das Max Weber 1919 In seiıner berühmten Schrift
„Politik als Beruf“ ın das Begriffspaar Von Gesinnungsethik un! Verantwor-
tungsethik gefaßt hat Die Gesinnungsethik Orjentijert sıch auf die rage Was
ist ethisch geboten? Der Urteilsmaßstabh sıind normatıve Pflichten, nıcht die
Folgen des uns Der Christ fuf recht und stellt (iott den Erfolg anheim. Dage-
gCH Orjentiert sich die Verantwortungsethik, die durchaus auch die normatı-
vVemn Pflichten kennt, den pragmatischen Pflichten, der Verantwortung für
die möglichen Folgen des uns Der Handelnde hat für dıe voraussehbaren
Foigen se1ines Handelns aufzukommen. Was dem einen als Dokumentation

Zıitiert ach Martın Greschat, Martın Bucer. FEın Reformator und seiıne Zeıt, München 1990, 229
Politische (‚orrespondenz (S. AÄAnm. 1061

(U)., 1136, AÄAnm
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nichts erreicht, die Kommune sollte wie alle evangelischen Reichsstädte ohne 
Veränderungen oder Abstriche auf das Interim verpflichtet werden. Martin 
Bucer, der führende Straßburger Theologe, sprach sich vehement gegen jeden 
Kompromiß aus. Das Interim war für ihn ״ein ganzer Abfall von Christo“. Statt 
vor der weltlichen Gewalt zu kapitulieren, sollte den Einwohnern Buße und 
Umkehr gepredigt werden, um damit weitere Strafen Gottes abzuwenden. Bu- 
cer verlangte voraussetzungsloses Vertrauen auf Gott und sein Wort: ״Darüber 
gehe es dann äußerlich, wie es wolle -  obwohl es beim Gehorsam gegenüber 
Gott nicht übel gehen kann, denn alles Unglück kommt allein deshalb über die 
Menschen, weil sie ihre fleischlichen Reden und Interessen dem Wort und Rat 
Gottes entweder vorziehen oder damit vermischen.“3 Gegenüber dieser Ent- 
schlossenheit, den Glaubensaspekt unbedingt und ohne Abstriche an die erste 
Stelle des Verhaltens und Handelns zu rücken, wies der Stättmeister auf die po- 
litischen Implikationen hin: ״Wir sind nicht die, um deren Rettung willen der 
Allmächtige besondere Wunderzeichen tun“4, d. h. uns vor der kaiserlichen 
Ungnade schützen wird. Widerstand gegen die kaiserliche Macht ist hoff- 
nungslos; offensichtlich stand das Beispiel der Stadt Konstanz, die wegen ihrer 
Interimsverweigerung in die Acht erklärt und ihrer Freiheit beraubt wurde, 
Sturm und seinen Anhängern vor Augen. Für ihn gab es daher nur einen Weg, 
um der Verantwortung für das Gemeinwesen gerecht zu werden: Verhandlung, 
Arrangement und Kompromiß, um die städtischen Freiheiten und die Privile- 
gien zu retten und damit auch die Substanz der Religion zu bewahren. Beide 
Kontrahenten faßten ihre Positionen zusammen. Bucer erklärte: ״Die Erde ge- 
hört unserem Herrgott, und unser Vaterland ebenfalls“ -  deshalb dürfen am 
Glaubensstand und am evangelischen Kirchenwesen keine Abstriche gemacht 
werden. Sturm setzte dagegen: Gott spricht zum Individuum, nicht zur Kör- 
perschaft; wichtiger, als in Kompromißlosigkeit alles aufs Spiel zu setzen, war 
für ihn, dass ״doch wenigstens etwas erhalten bliebe“.5 Die Konfrontation en- 
dete bekanntlich mit der Entlassung Bucers und mit der Annahme eines abge- 
milderten Interims.

Im Straßburger Konflikt zwischen dem Theologen und dem Politiker finden 
wir das Dilemma abgebildet, das Max Weber 1919 in seiner berühmten Schrift 
 -Politik als Beruf‘ in das Begriffspaar von Gesinnungsethik und Verantwor״
tungsethik gefaßt hat. Die Gesinnungsethik orientiert sich auf die Frage: Was 
ist ethisch geboten? Der Urteilsmaßstab sind normative Pflichten, nicht die 
Folgen des Tuns. Der Christ tut recht und stellt Gott den Erfolg anheim. Dage- 
gen orientiert sich die Verantwortungsethik, die durchaus auch die normati- 
ven Pflichten kennt, an den pragmatischen Pflichten, der Verantwortung für 
die möglichen Folgen des Tuns. Der Handelnde hat für die -  voraussehbaren -  
Folgen seines Handelns aufzukommen. Was dem einen als Dokumentation

3 Zitiert nach Martin Greschat, Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit, München 1990,229.
4 Politische Correspondenz (s. Anm. 2), 1061.
5 A.a.O., 1136, Anm. 6.
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unbekümmert-vorbehaltlosen (Gottvertrauens erscheint, iIst für den anderen
nıchts als Fahrlässigkeit, Ja eın mutwilliges Gottversuchen.

Luther und dıe Poliıtik

In der Prioritätensetzung Glaubensentscheidung VersSsuS polıtisch-opportune
Entscheidung verhielt sıch Luther zeitlebens WIeE Bucer 548 Er verlangte
bedingtes (Gottvertrauen menschlicher Planung und Vorbereitung auf
den Ernstfall Luther Warl eın Politiker und wollte keine politischen Ratschläge
geben, sondern sah sıch als seelsorgerlicher Ratgeber für Christen im obrig-
keitlichen Amt. In seinen Aussagen polıtischen Fragen hıelt sıch dıe
bıblıschen Weisungen und verlangte ın len weltlichen Bezügen den Gehor-
5 der Untertanen gegenüber ıhrer Obrigkeit. Brisant Wäal für die Politiker,
die beriet, da{ißs Luther bıs 1530 auch dıe Territorialtürsten und Stadtmagı-
Strate 1mM Untertanenstatus sah, un: ZwWal gegenüber dem Kaılser. Allerdings
1e1 CI sıch In diesem Verständnıis der Reichsverfassung 1m Oktober 195350 da-
hingehend korrigleren, da{fß die Fürsten Obrigkeiten AUuUS$S eigenem ec un!
nıcht dem Kaıser untergeordnet dICIl, miıthın eine eıgene, Röm 13,1 BC-
bundene Herrschaftslegitimation besafisen In der TaxXIls hat Luther gleichwohl
auch ıIn der Folgezeıt 1m wesentlichen seiner klaren Unter- un! Überord-
NUunNng auf len Ebenen welthicher Hierarchie festgehalten.

Der Untertanenstatus verbot Ungehorsam un!‘ gewaltsame Abwehr ZUSC-
gten Unrechts auch der unwürdige un! selne Stellung miıfsbrauchende
Amtsträger Wal hıiınzunehmen als Strafe Gottes. Selbst ıhm gegenüber galt, dafß
im Gehorsam die Obrigkeıit Gehorsam gegenüber (Gott bezeugt wurde.
Abwehr un! Sturz der ]yrannen allein Gott überlassen. Allerdings
folgte IN dem strikten Gehorsamsgebot nıcht die Verpflichtung ed1n-
gungslosem Gehorsam. Befehle, die Gottes verstießen, durften
nıcht befolgt werden. In diesem Fall galt die clausula Petrı Apg D, 29) als KOor-
rektur VOomn Röm 13, „Du solist Gott mehr gehorchen als den Menschen“
Gottesgehorsam und Menschengehorsam traten auseinander. (Gjewissenszwın-
genden Befehlen durfte nıcht gehorc! werden; Im Gegenteil mufßte S1E
protestiert un der Befehlsgeber auf seinen Verstofß das göttliche
hingewiesen werden. Diesen Wortprotest verstand Luther durchaus als and-
lung aktıven Wiıderstands. Nur durfte ber den Wortprotest nıcht hinausge-
SaNSCH werden, sondern die Folgen Von Befehlsverweigerung und Wortprotest

ohne Gegenwehr hinzunehmen. Lediglich für die Auswanderung als Al-
ternative Zu Leiden fand Luther eıne biblische Abstützung.

Eın polıtisches Kalkül durfte dıe Prüfung der achlage nıcht beeinflussen.
Für die Untertanen galt, da{ß Sie sich 1mMmM Zweiıfel für den Gehorsam entsche1-
den hatten un! etwa 1Im Kriegsfall auf eine eıgene Untersuchung der Frage,
ob 65 sıch eınen ungerechten rıeg handelte, verzichten mußten. Für dıe
evangelısche Obrigkeıt eröffnete dıe sogenannte 7Zwei-Reiche-Lehre einen
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unbekümmert-vorbehaltlosen Gottvertrauens erscheint, ist für den anderen 
nichts als Fahrlässigkeit, ja ein mutwilliges Gottversuchen.

2. Luther und die Politik

In der Prioritätensetzung Glaubensentscheidung versus politisch-opportune 
Entscheidung verhielt sich Luther zeitlebens wie Bucer 1548. Er verlangte un- 
bedingtes Gottvertrauen statt menschlicher Planung und Vorbereitung auf 
den Ernstfall. Luther war kein Politiker und wollte keine politischen Ratschläge 
geben, sondern sah sich als seelsorgerlicher Ratgeber für Christen im obrig- 
keitlichen Amt. In seinen Aussagen zu politischen Fragen hielt er sich an die 
biblischen Weisungen und verlangte in allen weltlichen Bezügen den Gehör- 
sam der Untertanen gegenüber ihrer Obrigkeit. Brisant war für die Politiker, 
die er beriet, daß Luther bis 1530 auch die Territorialfürsten und Stadtmagi- 
strate im Untertanenstatus sah, und zwar gegenüber dem Kaiser. Allerdings 
ließ er sich in diesem Verständnis der Reichsverfassung im Oktober 1530 da- 
hingehend korrigieren, daß die Fürsten Obrigkeiten aus eigenem Recht und 
nicht dem Kaiser untergeordnet waren, mithin eine eigene, an Röm 13,1 ge- 
bundene Herrschaftslegitimation besaßen. In der Praxis hat Luther gleichwohl 
auch in der Folgezeit im wesentlichen an seiner klaren Unter- und Überord- 
nung auf allen Ebenen weltlicher Hierarchie festgehalten.

Der Untertanenstatus verbot Ungehorsam und gewaltsame Abwehr zuge- 
fügten Unrechts -  auch der unwürdige und seine Stellung mißbrauchende 
Amtsträger war hinzunehmen als Strafe Gottes. Selbst ihm gegenüber galt, daß 
im Gehorsam gegen die Obrigkeit Gehorsam gegenüber Gott bezeugt wurde. 
Abwehr und Sturz der Tyrannen waren allein Gott zu überlassen. Allerdings 
folgte aus dem strikten Gehorsamsgebot nicht die Verpflichtung zu bedin- 
gungslosem Gehorsam. Befehle, die gegen Gottes Gebot verstießen, durften 
nicht befolgt werden. In diesem Fall galt die clausula Petri (Apg 5,29) als Kor- 
rektur von Röm 13,1: ״Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen“ -  
Gottesgehorsam und Menschengehorsam traten auseinander. Gewissenszwin- 
genden Befehlen durfte nicht gehorcht werden; im Gegenteil mußte gegen sie 
protestiert und der Befehlsgeber auf seinen Verstoß gegen das göttliche Gebot 
hingewiesen werden. Diesen Wortprotest verstand Luther durchaus als Hand- 
lung aktiven Widerstands. Nur durfte über den Wortprotest nicht hinausge- 
gangen werden, sondern die Folgen von Befehlsverweigerung und Wortprotest 
waren ohne Gegenwehr hinzunehmen. Lediglich für die Auswanderung als Al- 
ternative zum Leiden fand Luther eine biblische Abstützung.

Ein politisches Kalkül durfte die Prüfung der Sachlage nicht beeinflussen. 
Für die Untertanen galt, daß sie sich im Zweifel für den Gehorsam zu entschei- 
den hatten und -  etwa im Kriegsfall -  auf eine eigene Untersuchung der Frage, 
ob es sich um einen ungerechten Krieg handelte, verzichten mußten. Für die 
evangelische Obrigkeit eröffnete die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre einen
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Ausweg: ur der Fürst ıIn se1iner Eigenschaft als Chriıst se1nes Glaubens
willen angegriffen, mußte CT sıch als Christ verhalten. Wurde 1IN seliner
Funktion als Obrigkeit angegriffen, mußte er der ıhm VOoN Gott anvertirau-
ten Untertanen willen die Aggression abwehren.

In den poliıtischen Krisen seıner eıt hat Luther nahezu immer zu. Abwar-
ten geraten und sah die Extremsituation, dıie Letztentscheidungen verlangte,
eigentlich Nıe gekommen. Vorbereitungen für den Ernstfall treffen, WarTr für
ıh eın Zeichen, da{fß 65 Gottvertrauen fehlte. Die Politiker WwIlies bei derar-
tigen Planungen darauf 1n, da{fß S1iEe sıch anmaßten, ott in die Karten ZUu

schauen, und seın Eingreifen nıcht abwarten wollten Vor allem Kurfürst
Johann Vonmn achsen (1525—-1532), auf den CI beträchtlichen Einfluf ausübte,
behinderte Luther mıiıt derartıgen Ratschlägen nıcht selten polıtische und miılı-
tärısche Vorbereıiıtungen auf den Ernstfall, csehr ZU. Ärger VOTI allem des ZUT

Aktıivıtät drängenden Landgrafen Phılıpp Volnmn Hessen, der enn auch einmal
den Unterschied VOoNn Theologen un: Pohtikern charakterisierte: „Predige,
Luther, will ich dieweil sehen, da{fßs INan dıe Pferde sattle.“®

Um eın konkretes eispie. für Luthers unmıittelbares Einwirken auf die Poli-
tik der evangelischen Stände geben In der für die evangelısche Parte1 polı-
tisch günstigen Siıtuation Von 1532 hat Luther dringend azu geraten, den
gebotenen Religionsfrieden auf der Basıs der kaıserlichen Vorschläge ohne
eigene Nachforderungen abzuschließen. Er sah ın der politica eın Ge-
schenk Gottes, das nıcht durch Bedingungen herabgewürdigt oOder Har In rage
gestellt werden durfte Die vVon den evangelischen Unterhändlern verlangte
inclus1i0 futurorum, die Einbeziehung der zukünftigen Anhänger der Confes-
S10 Augustana in den Religionsfrieden, lehnte Luther strıkt ab Für ihn Walr der
Frieden, wI1e CT den gegenwärtigen evangelischen Fürsten un!: tädten ANSC-
boten wurde, eindeutig das höhere Gut: die Zukunft War Gott überlassen.
Die evangelischen Politiker wiesen allerdings diese Sıchtweise zurück, da „das-
Jjenige, Doktor Martınus un!: dıe anderen Gelehrten ıIn Wittenberg In ihrem
Ratschlag und Bedenken zugelassen, mıt Gott und (Gewissen nıicht bewilligt
och ANSCHOININECN werden könne“./ egen den (Gewi1ssensrat Luthers stellten
s$1€e ıhr eıgenes (jewissen un: verwarfen die theologische Unterweisung AUS

Wiıttenberg als der Sıtuation nıcht entsprechend. Schließlich einıgten sıch die
Vermittlerfürsten, die evangelısche Parte1 un: der Kailser auf einen allgemein
gehaltenen Text, der UTr die gegenwärtigen Verhandlungspartner aufführte,
aber das Problem ın e allgemeine Landfriedensformel auflöste: Keın Reichs-
stand durfte den anderen „des Glaubens och keiner anderen Ursache
halb befehden, bekriegen, berauben, fangen, überziehen, belagern” USW.9 Be-
fristet Wäal diese Religionsschutzklausel DI1Ss ZU. General- der Natıonalkonzil
bzw. bıs einer anderen Reichsversammlung. Letztlich hatte sıch damıt Lu-

0  0 2) Nr. 1476 (Aufzeichnung VOIL

eorg entzZ, Johann Friedrich der Großmütige, 1) jena 1903,
DRIA. JR 1 9 1513
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Ausweg: Wurde der Fürst in seiner Eigenschaft als Christ um seines Glaubens 
willen angegrififen, mußte er sich als Christ verhalten. Wurde er in seiner 
Funktion als Obrigkeit angegriffen, mußte er um der ihm von Gott anvertrau- 
ten Untertanen willen die Aggression abwehren.

In den politischen Krisen seiner Zeit hat Luther nahezu immer zum Abwar־ 
ten geraten und sah die Extremsituation, die Letztentscheidungen verlangte, 
eigentlich nie gekommen. Vorbereitungen für den Ernstfall zu treffen, war für 
ihn ein Zeichen, daß es an Gottvertrauen fehlte. Die Politiker wies er bei derar- 
tigen Planungen darauf hin, daß sie sich anmaßten, Gott in die Karten zu 
schauen, und sein Eingreifen nicht abwarten wollten. Vor allem unter Kurfürst 
Johann von Sachsen (1525-1532), auf den er beträchtlichen Einfluß ausübte, 
behinderte Luther mit derartigen Ratschlägen nicht selten politische und mili- 
tärische Vorbereitungen auf den Ernstfall, sehr zum Ärger vor allem des zur 
Aktivität drängenden Landgrafen Philipp von Hessen, der denn auch einmal 
den Unterschied von Theologen und Politikern so charakterisierte: ״Predige, 
Luther, so will ich dieweil sehen, daß man die Pferde sattle.“6

Um ein konkretes Beispiel für Luthers unmittelbares Einwirken auf die Poli- 
tik der evangelischen Stände zu geben: In der für die evangelische Partei poli- 
tisch günstigen Situation von 1532 hat Luther dringend dazu geraten, den an- 
gebotenen Religionsfrieden auf der Basis der kaiserlichen Vorschläge ohne 
eigene Nachforderungen abzuschließen. Er sah in der pax política ein Ge- 
schenk Gottes, das nicht durch Bedingungen herabgewürdigt oder gar in Frage 
gestellt werden durfte. Die von den evangelischen Unterhändlern verlangte 
inclusio fiiturorum, die Einbeziehung der zukünftigen Anhänger der Confes- 
sio Augustana in den Religionsfrieden, lehnte Luther strikt ab. Für ihn war der 
Frieden, so wie er den gegenwärtigen evangelischen Fürsten und Städten ange- 
boten wurde, eindeutig das höhere Gut; die Zukunft war Gott zu überlassen. 
Die evangelischen Politiker wiesen allerdings diese Sichtweise zurück, da ״das- 
jenige, so Doktor Martinus und die anderen Gelehrten in Wittenberg in ihrem 
Ratschlag und Bedenken zugelassen, mit Gott und Gewissen nicht bewilligt 
noch angenommen werden könne“.7 Gegen den Gewissensrat Luthers stellten 
sie ihr eigenes Gewissen und verwarfen die theologische Unterweisung aus 
Wittenberg als der Situation nicht entsprechend. Schließlich einigten sich die 
Vermittlerfürsten, die evangelische Partei und der Kaiser auf einen allgemein 
gehaltenen Text, der nur die gegenwärtigen Verhandlungspartner aufführte, 
aber das Problem in die allgemeine Landfriedensformel auflöste: Kein Reichs- 
stand durfte den anderen ״des Glaubens noch sonst keiner anderen Ursache 
halb befehden, bekriegen, berauben, fangen, überziehen, belagern“ usw.8 Be- 
fristet war diese Religionsschutzklausel bis zum General- oder Nationalkonzil 
bzw. bis zu einer anderen Reichsversammlung. Letztlich hatte sich damit Lu-

6 WA. TR 2, Nr. 1476 (Aufzeichnung von 1532).
7 Georg Mentz, Johann Friedrich der Großmütige, Bd. 1, Jena 1903, 50.
8 DRTA.JR10,1513.
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thers unpolitischer Rat, die Sıtuation nıcht au:  en, sondern das kalserl’-
che Angebot als abe (,ottes akzeptlieren, durchgesetzt. Landgraf Philıpp
wWwWar darüber veräargert, da{fß dem Frieden nıcht sofort beitrat, sıch ıhm al-
lerdings auch nıcht auf Dauer verweıgerte.

Die Reformation als Gemeindereformation und als Akt
obrigkeitlichen andeilins

Mıt der reformatorischen ewegung, ausgelöst durch die 95 Thesen, Wal

Beginn des Jahrhunderts etwas sgrundstürzend Neues In das Leben des eiInN-
zeinen WIE der Gemeinschaft Seıit vielen Jahrhunderten befanden sıch
1m Abendland beı len jeweils aktuellen Schwierigkeiten Staat und Kırche,
eligion und Politik, Glaube und ac 1n Harmonte. Die gemeinsame Basıs
wurde 1iUI zeitwelse und eher Rande angefochten denken ware ler
dıe Bewegungen der Katharer un: enser 1m Jahrhundert, 1C
un: die Lollarden Ende des Jahrhunderts und die hussıtische Bewegung
1m ersten Drittel des Jahrhunderts DIie Von Wittenberg ausgehende Ccue

ewegung Beginn des Jahrhunderts erfaflte binnen weniger Jahre in
Mitteleuropa Massen und forderte Entscheidungen: Entscheidung des einzel-
CN für die eıgene Person, Entscheidung der Obrigkeıit ın Territorien und
Reichsstädten für ihre Untertanen un Bürger. ıne neutrale Mittelposıition,
wI1e SiE Erasmus un! dıe Humanısten Dehaupten versuchten, wurde vOoO

Entscheidungszwang rasch zerrieben.
Die Reformatıion begann als Gemeindereformation, als unorganisierte

Predigtbewegung. ESs ließe sıch auch formulieren: Fın überzeugender Prediger,
Geistlicher der Laıie, auf jeden Fall eıne charısmatische Persönlichkeıit, Samlı-
melte eıne Anhängerschaft u sich, der die Grundzüge der Theologie
vermuttelte: Evangeliumspredigt ohne Berücksichtigung menschlicher Tradıti-

Rechtfertigung Urc: den Glauben, der mündige aı]le Als äußere Kennze1l-
chen dafür, da{ß eıne Gemeinde evangelisch epragt WAädl, galten das enama.

beiden Gestalten, deutsche Form VoOomn Liturgle und Gottesdienst, Verwer-
fung der Bılderanbetung, Zöhbatsbruch un Klosteraustritt. In den tädten
fand zudem rasch eıne Entklerikalisierung des Ööffentlichen Lebens sSta  ‚5 INSO-
fern die Angehörigen des geistlichen tandes das Bürgerrec erwerben mufß-
ten un: ihre ökonomıischen Privilegien ebenso verloren wI1ıe den geistlichen
Gerichtsstand. uch die Sozlalfürsorge In Gestalt des Gemeıinen Kastens fiel
dıe städtische Kompetenz.

FÜr das endgültige Schicksal der Gemenndereformatıion gab Z7Wel pt10-
NeE  - Die Gemeindereformation wurde unterdrückt un die vVon inr betrof-
fenen Orte wurden wıeder strıkt altkırchlichen Lehren un! Organisationsfor-

unterwortfen. FEınen Markstein vielfach der Bauernkrieg 1525, für
dessen Ausbruch die CUu«cC Tre verantwortlich gemacht wurde als urzel
des Aufruhrs, erst die Geistlichen, ann die weltlichen Obrigkei-
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thers unpolitischer Rat, die Situation nicht auszunutzen, sondern das kaiserli- 
che Angebot als Gabe Gottes zu akzeptieren, durchgesetzt. Landgraf Philipp 
war darüber so verärgert, daß er dem Frieden nicht sofort beitrat, sich ihm al- 
lerdings auch nicht auf Dauer verweigerte.

3. Die Reformation als Gemeindereformation und als Akt
obrigkeitlichen Handelns

Mit der reformatorischen Bewegung, ausgelöst durch die 95 Thesen, war zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts etwas grundstürzend Neues in das Leben des ein- 
zelnen wie der Gemeinschaft getreten. Seit vielen Jahrhunderten befanden sich 
im Abendland -  bei allen jeweils aktuellen Schwierigkeiten -  Staat und Kirche, 
Religion und Politik, Glaube und Macht in Harmonie. Die gemeinsame Basis 
wurde nur zeitweise und eher am Rande angefochten -  zu denken wäre hier an 
die Bewegungen der Katharer und Waldenser im 13. Jahrhundert, an Wichf 
und die Lollarden Ende des 14. Jahrhunderts und an die hussitische Bewegung 
im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Die von Wittenberg ausgehende neue 
Bewegung zu Beginn des 16. Jahrhunderts erfaßte binnen weniger Jahre in 
Mitteleuropa Massen und forderte Entscheidungen: Entscheidung des einzel- 
nen für die eigene Person, Entscheidung der Obrigkeit in Territorien und 
Reichsstädten für ihre Untertanen und Bürger. Eine neutrale Mittelposition, 
wie sie Erasmus und die Humanisten zu behaupten versuchten, wurde vom 
Entscheidungszwang rasch zerrieben.

Die Reformation begann als Gemeindereformation, d. h. als unorganisierte 
Predigtbewegung. Es ließe sich auch formulieren: Ein überzeugender Prediger, 
Geistlicher oder Laie, auf jeden Fall eine charismatische Persönlichkeit, sam- 
melte eine Anhängerschaft um sich, der er die Grundzüge der neuen Theologie 
vermittelte: Evangeliumspredigt ohne Berücksichtigung menschlicher Traditi- 
on, Rechtfertigung durch den Glauben, der mündige Laie. Als äußere Kennzei- 
chen dafür, daß eine Gemeinde evangelisch geprägt war, galten das Abendmahl 
unter beiden Gestalten, deutsche Form von Liturgie und Gottesdienst, Verwer- 
fung der Bilderanbetung, Zölibatsbruch und Klosteraustritt. In den Städten 
fand zudem rasch eine Entklerikalisierung des öffentlichen Lebens statt, inso- 
fern die Angehörigen des geistlichen Standes das Bürgerrecht erwerben muß- 
ten und ihre ökonomischen Privilegien ebenso verloren wie den geistlichen 
Gerichtsstand. Auch die Sozialfürsorge in Gestalt des Gemeinen Kastens fiel in 
die städtische Kompetenz.

Für das endgültige Schicksal der Gemeindereformation gab es zwei Optio- 
nen: 1) Die Gemeindereformation wurde unterdrückt und die von ihr betrof- 
fenen Orte wurden wieder strikt altkirchlichen Lehren und Organisationsfor- 
men unterworfen. Einen Markstein setzte vielfach der Bauernkrieg 1525, für 
dessen Ausbruch die neue Lehre verantwortlich gemacht wurde -  als Wurzel 
des Aufruhrs, erst gegen die Geistlichen, dann gegen die weltlichen Obrigkei-
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ten gerichtet. Anderentfalls wurde dıe Gemeindereformation abgelöst durch
die obrigkeıitlich organısıerte Reformation. In der ersten (Generation der
Reichsfürsten ach Beginn der reformatorischen ewegung gab 065 allerdings
mehrere fromme Tradıtionalıisten, die eine dritte Möglichkeit zuließen. Ihre
Polıtik wWal VOI em darauf ausgerichtet, Ruhe un: Ordnung In ihren Terrıto-
rıen bewahren, die alten Institutionen WIE Klöster und Pfarreijen, Gefälle
un! Abgaben wenıgstens formal schützen un aufrechtzuerhalten, 1m üDrI1-
pCNMN aber dıe evangelische Predigt und die Herausbildung evangelischer Ge-
meılnden nıcht behindern. Zu dieser Fürstengruppe zählten die Kurfürsten
VO  — achsen un: VOoO  —j der Pfalz, Friedrich der Weıse un: Ludwig V., die sıch bis

ıhrem Tod 1525 bzw. 1544 nıcht entschieden un:! entsprechend ihr Land r_

lıg1ös-kirchlich mehr Ooder weniger sıch selbst überließen; ferner Heinrich
VOonn Mecklenburg und Barnım Xl VONn Pommern, die ach ber einem Jahr-
zehnt des Zögerns erst 1533 bzw. 534 mıt dem Abendmahlsempfang
beiden Gestalten ihren Bekenntniswechsel dokumentierten.

Ihnen standen die Vorkämpfer des alten Glaubens gegenüber, Kurfürst Joa-
chım VonN Brandenburg, Herzog eorg Von Sachsen, die bayerischen Herzöge
ılhelm un: Ludwig (geleitet Von ihrem Kanzler Leonhard VOnNn Eck),
Heinrich VOoOonNn Braunschweig-Wolfenbüttel und ange eıt eher nolens als
volens ardına Albrecht VoOonN Maınz und Magdeburg. Johann VO  - Sachsen,
Philipp VoNn Hessen un Ernst Von Braunschweig-Lüneburg ählten dagegen
denjenigen Fürsten, die frühzeıtig die Gemeindereformationen in ihren Län-
ern organısatorisch auffingen und durch vereinheitlichende Regelungen e1N-
e  en Zum Aufbau eines Kirchenwesens sahen sıe sıch legitimiert
uUurc den Abschied des peyerer Reichstags Von 1526, der die Forderung Karlis
V., endlich das Ormser Fdiıkt exekutieren, mıt der bekannten Verantwor-
tungsformel relativierte: er Fürst so ın Sachen, das Ormser Edıkt belan-
gend, „für sıch also eben,; regiıeren un halten, WI1eE eın jeder solches ott
und Kaiserliche MayjJestät hoftfet und verirauet verantworten“. Mıt dieser Er-
klärung ZU$ sıch das Reich VOoN eıner autoritatıven Regelung der Religionsfirage,
WIe s1e 1521 versucht worden WäAdlIl, zurück Religions- un! Kirchenfragen WUuTl-
den vorübergehend ZU1 ac. des einzelnen Reichsstandes. wWar erhielt dieser
1526 nıcht eın 1US reformandı, jedoch wurde ıhm offizjell anheimgestellt, mit
dem Ormser FEdıiıkt ach Belheben umzugehen. Besonders dıe Formel der
„Verantwortung VOT ott“ diente in den nächsten Jahren ZU[Fr rechtlichen bsı-
cherung der Glaubensänderungen. Deshalb versuchte die Reichstagsmehrheit
schon 1529, dıe Konzession zurückzunehmen, provozlerte damıt aber NUr dıe
Protestation der Betroffenen.

i1ne Sonderform Von obrigkeitlicher Einführung der Reformatıion bestand
In der staatlıch organısierten Umgestaltung eiınes bis dahın intakt gebliebenen,
VoNn der Landesherrschaft NOTTIalls mıiıt Repression intakt gehaltenen rchen-
CesCH5 Vorangegangene Gemeindebildung Wäal in olchen Territorien nıcht
der LUr In der Illegalıtät möglıch BCWESCH. Be1l diesem Modus der Reformati-
onseinführung wurde gleichmäfßig und gleichzeitig die Konfessionsänderung
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ten gerichtet. 2) Anderenfalls wurde die Gemeindereformation abgelöst durch 
die obrigkeitlich organisierte Reformation. In der ersten Generation der 
Reichsfürsten nach Beginn der reformatorischen Bewegung gab es allerdings 
mehrere fromme Traditionalisten, die eine dritte Möglichkeit zuließen. Ihre 
Politik war vor allem darauf ausgerichtet, Ruhe und Ordnung in ihren Territo- 
rien zu bewahren, die alten Institutionen wie Klöster und Pfarreien, Gefälle 
und Abgaben wenigstens formal zu schützen und aufrechtzuerhalten, im übri- 
gen aber die evangelische Predigt und die Herausbildung evangelischer Ge- 
meinden nicht zu behindern. Zu dieser Fürstengruppe zählten die Kurfürsten 
von Sachsen und von der Pfalz, Friedrich der Weise und Ludwig V., die sich bis 
zu ihrem Tod 1525 bzw. 1544 nicht entschieden und entsprechend ihr Land re- 
ligiös-kirchlich mehr oder weniger sich selbst überließen; ferner Heinrich V. 
von Mecklenburg und Barnim XI. von Pommern, die nach über einem Jahr- 
zehnt des Zögerns erst 1533 bzw. 1534 mit dem Abendmahlsempfang unter 
beiden Gestalten ihren Bekenntniswechsel dokumentierten.

Ihnen standen die Vorkämpfer des alten Glaubens gegenüber, Kurfürst Joa- 
chim I. von Brandenburg, Herzog Georg von Sachsen, die bayerischen Herzöge 
Wilhelm V. und Ludwig X. (geleitet von ihrem Kanzler Leonhard von Eck), 
Heinrich d. J. von Braunschweig־Wölfenbüttel und -  lange Zeit eher nolens als 
volens -  Kardinal Albrecht von Mainz und Magdeburg. Johann von Sachsen, 
Philipp von Hessen und Ernst von Braunschweig-Lüneburg zählten dagegen zu 
denjenigen Fürsten, die frühzeitig die Gemeindereformationen in ihren Län- 
dern organisatorisch auffingen und durch vereinheitlichende Regelungen ein- 
hegten. Zum Aufbau eines neuen Kirchenwesens sahen sie sich legitimiert 
durch den Abschied des Speyerer Reichstags von 1526, der die Forderung Karls 
V., endlich das Wormser Edikt zu exekutieren, mit der bekannten Verantwor- 
tungsformel relativierte: Jeder Fürst solle in Sachen, das Wormser Edikt belan- 
gend, ״für sich also leben, regieren und halten, wie ein jeder solches gegen Gott 
und Kaiserliche Majestät hoffet und vertrauet zu verantworten“. Mit dieser Er- 
klärung zog sich das Reich von einer autoritativen Regelung der Religionsfrage, 
wie sie 1521 versucht worden war, zurück -  Religions- und Kirchenfragen wur- 
den vorübergehend zur Sache des einzelnen Reichsstandes. Zwar erhielt dieser 
1526 nicht ein ius reformandi, jedoch wurde ihm offiziell anheimgestellt, mit 
dem Wormser Edikt nach Belieben umzugehen. Besonders die Formel der 
 -Verantwortung vor Gott“ diente in den nächsten Jahren zur rechtlichen Absi״
cherung der Glaubensänderungen. Deshalb versuchte die Reichstagsmehrheit 
schon 1529, die Konzession zurückzunehmen, provozierte damit aber nur die 
Protestation der Betroffenen.

Eine Sonderform von obrigkeitlicher Einführung der Reformation bestand 
in der staatlich organisierten Umgestaltung eines bis dahin intakt gebliebenen, 
von der Landesherrschaft notfalls mit Repression intakt gehaltenen Kirchen- 
wesens. Vörangegangene Gemeindebildung war in solchen Territorien nicht 
oder nur in der Illegalität möglich gewesen. Bei diesem Modus der Reformati- 
onseinführung wurde gleichmäßig und gleichzeitig die Konfessionsänderung
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ohne Vorbereitung durch eıne Gemeindereformation auf das Territor1-
erstreckt. Beispiele für diese Sonderform sınd Württemberg 1534, KUur-

brandenburg un: das herzogliche Sachsen 1539 SOWIe Braunschweig-Wolfen-
büttel 15472 Auslösende Faktoren Regentenwechsel oder dıe Eroberung
bzw. Rückeroberung des Landes Polıitisches der Machtsteigerung für
die eıgene Religionspartel un: persönlıche Glaubensentscheidung lassen sich
in diesen Fällen och weniıger trennscharf bestimmen als

Die Bedeutung der Entscheidung für oder die Reformation
e Letztentscheidung ber Konfessionsänderung der Beibehaltung des relig1-
ös-kirchlichen Status quO traf den Terriıtorien der Landesfürst; In den Reichs-
städten el die Entscheidung äufig ach einer Bürgerbefragung. Der Entschlufß
ZUT Religionsveränderung bedeutete ımmer auch eine polıtische Entscheidung,
unabhängig VONN den persönliıchen Beweggründen des Entscheidungsträgers.
Karl atte ıIn Worms durch seın persönliches Bekenntnis und durch das Fdikt
eindeutig die reformatoriıische ewegung Stellung bezogen. uch wenn

die Protestanten 1€es etiziiıic bıs 1546 nıcht wahrhaben wollten, Walr damıt
frühzeitig Zzu aup einer Konfessionspartel geworden. ıne Entscheidung für
den Glauben Wal seıt 521 mithin immer auch eine Entscheidung
den Kaiser und für eıne politische Sonderexistenz im Gefüge des Reiches Aller-
ings stand seı1it Anfang 1531 mıt dem Schmalkaldischen Bund eıne Organıisatı-

ZUuUr Verfügung, die ihren Mitgliedern Beistand für den Fall versprach, dafß
„WIF Von der christlichen, billigen und rechtmäßigen Sachen72  Eike Wolgast  ohne Vorbereitung durch eine Gemeindereformation auf das ganze Territori-  um erstreckt. Beispiele für diese Sonderform sind Württemberg 1534, Kur-  brandenburg und das herzogliche Sachsen 1539 sowie Braunschweig-Wolfen-  büttel 1542. Auslösende Faktoren waren Regentenwechsel oder die Eroberung  bzw. Rückeroberung des Landes. Politisches Kalkül der Machtsteigerung für  die eigene Religionspartei und persönliche Glaubensentscheidung lassen sich  in diesen Fällen noch weniger trennscharf bestimmen als sonst.  4. Die Bedeutung der Entscheidung für oder gegen die Reformation  Die Letztentscheidung über Konfessionsänderung oder Beibehaltung des religi-  ös-kirchlichen Status quo traf in den Territorien der Landesfürst; in den Reichs-  städten fiel die Entscheidung häufig nach einer Bürgerbefragung. Der Entschluß  zur Religionsveränderung bedeutete immer auch eine politische Entscheidung,  unabhängig von den persönlichen Beweggründen des Entscheidungsträgers.  Karl V. hatte in Worms durch sein persönliches Bekenntnis und durch das Edikt  eindeutig gegen die reformatorische Bewegung Stellung bezogen. Auch wenn  die Protestanten dies letztlich bis 1546 nicht wahrhaben wollten, war er damit  frühzeitig zum Haupt einer Konfessionspartei geworden. Eine Entscheidung für  den neuen Glauben war seit 1521 mithin immer auch eine Entscheidung gegen  den Kaiser und für eine politische Sonderexistenz im Gefüge des Reiches. Aller-  dings stand seit Anfang 1531 mit dem Schmalkaldischen Bund eine Organisati-  on zur Verfügung, die ihren Mitgliedern Beistand für den Fall versprach, daß  „wir von wegen der christlichen, billigen und rechtmäßigen Sachen ... von je-  mandem wollten überzogen, vergewaltigt oder beschwert werden“.?  Die politische Dimension der religiösen Entscheidung konnte von den Für-  sten nicht außer acht gelassen werden. In der Regel wurde versucht, sie durch  betonte Kaiser- und Reichsloyalität auszugleichen oder wenigstens zu minima-  lisieren, etwa durch die Bereitschaft, Türkenhilfe ohne Bedingungen zu leisten  oder keine Verbindungen mit dem Ausland, insbesondere Frankreich, einzu-  gehen. Als eine Art Kompensationshandlung stellte sich auch das Verhalten  der evangelischen Reichsstände gegenüber „Drittgläubigen“ dar, insbesondere  den Täufern. Auf diesem Feld konnten sie — in einer Mischung von echter  Glaubensüberzeugung, politischem Kalkül und Opportunismus — ohne eigene  Beschädigung ihre Kaiser- und Reichsloyalität demonstrieren. Die Zustim-  mung der evangelischen Stände zum Reichsmandat gegen die Täufer vom 23.  April 1529 war geeignet, das Skandalon der Protestation, durch die sich die  evangelische Minderheit noch kurz zuvor deutlich von dem Beschluß der  Mehrheit abgesetzt hatte, in seiner Bedeutsamkeit abzuschwächen. Die Distan-  zierung von den Täufern trennte die evangelische Partei von einer kompromit-  9 Fkkehart Fabian (Hg.), Die Schmalkaldischen Bundesabschiede 1530—1532, Tübingen 1958, 39.VOoONn Je-
mandem wollten überzogen, vergewaltigt oder beschwert werden“?

Die politische Diımension der relig1ösen Entscheidung konnte VO  —- den Für-
sten nıcht aufßer acht gelassen werden. in der Regel wurde versucht, s$1e urc
betonte Kailiser- un Reichsloyalıtät auszugleichen oder weniıgstens mınıma-
lısıeren, eiwa durch dıe Bereıitschaft, Türkenhilfe ohne Bedingungen eısten
oder keine Verbindungen mıiıt dem Ausland, iınsbesondere rankreıch, eINZu-
gehen Als eine Art Kompensationshandlung stellte sıch auch das Verhalten
der evangelıschen Reichsstände gegenüber „Drittgläubigen ” dar, insbesondere
den Täufern. Auf diesem Feld konnten sie In einer ıschung VOoOIN echter
Glaubensüberzeugung, politischem Kalkül un: Opportunismus ohne eıgene
Beschädigung ihre Kaıser- un:! Reichsloyalıtät demonstrieren. Die Zustim-
INUNg der evangelischen Stände Reichsmandat die Täufer VO 223
April 1529 Wäal gee1gnet, das Skandalon der Protestation, durch die sıch dıe
evangelısche Miınderheıit och urz deutlich VON dem Beschlufß der
Mehrheıit abgesetzt hatte, INn seiner Bedeutsamkeit abzuschwächen. Die Dıstan-
zierung VOon den Täufern rennte die evangelische Parteı VOIl eıner kompromit-

E Fkkehart Fabhıan (Hg.), Dhe Schmalkaldıschen Bundesabschiede 1930-— 19532, Tübingen 1958,
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ohne Vorbereitung durch eine Gemeindereformation auf das ganze Territori- 
um erstreckt. Beispiele für diese Sonderform sind Württemberg 1534, Kur- 
brandenburg und das herzogliche Sachsen 1539 sowie Braunschweig־Wolfen- 
büttel 1542. Auslösende Faktoren waren Regentenwechsel oder die Eroberung 
bzw. Rückeroberung des Landes. Politisches Kalkül der Machtsteigerung für 
die eigene Religionspartei und persönliche Glaubensentscheidung lassen sich 
in diesen Fällen noch weniger trennscharf bestimmen als sonst.

4. Die Bedeutung der Entscheidung für oder gegen die Reformation

Die Letztentscheidung über Konfessionsänderung oder Beibehaltung des religi- 
ös-kirchlichen Status quo traf in den Territorien der Landesfürst; in den Reichs- 
Städten fiel die Entscheidung häufig nach einer Bürgerbefragung. Der Entschluß 
zur Religionsveränderung bedeutete immer auch eine politische Entscheidung, 
unabhängig von den persönlichen Beweggründen des Entscheidungsträgers. 
Karl V. hatte in Worms durch sein persönliches Bekenntnis und durch das Edikt 
eindeutig gegen die reformatorische Bewegung Stellung bezogen. Auch wenn 
die Protestanten dies letztlich bis 1546 nicht wahrhaben wollten, war er damit 
frühzeitig zum Haupt einer Konfessionspartei geworden. Eine Entscheidung für 
den neuen Glauben war seit 1521 mithin immer auch eine Entscheidung gegen 
den Kaiser und für eine politische Sonderexistenz im Gefüge des Reiches. Aller- 
dings stand seit Anfang 1531 mit dem Schmalkaldischen Bund eine Organisati- 
on zur Verfügung, die ihren Mitgliedern Beistand für den Fall versprach, daß 
 -wir von wegen der christlichen, billigen und rechtmäßigen Sachen ... von je״
mandem wollten überzogen, vergewaltigt oder beschwert werden‘4.9

Die politische Dimension der religiösen Entscheidung konnte von den Für- 
sten nicht außer acht gelassen werden. In der Regel wurde versucht, sie durch 
betonte Kaiser- und Reichsloyalität auszugleichen oder wenigstens zu minima- 
lisieren, etwa durch die Bereitschaft, Türkenhilfe ohne Bedingungen zu leisten 
oder keine Verbindungen mit dem Ausland, insbesondere Frankreich, einzu- 
gehen. Als eine Art Kompensationshandlung stellte sich auch das Verhalten 
der evangelischen Reichsstände gegenüber ״Drittgläubigen“ dar, insbesondere 
den Täufern. Auf diesem Feld konnten sie -  in einer Mischung von echter 
Glaubensüberzeugung, politischem Kalkül und Opportunismus -  ohne eigene 
Beschädigung ihre Kaiser- und Reichsloyalität demonstrieren. Die Zustim- 
mung der evangelischen Stände zum Reichsmandat gegen die Täufer vom 23. 
April 1529 war geeignet, das Skandalon der Protestation, durch die sich die 
evangelische Minderheit noch kurz zuvor deutlich von dem Beschluß der 
Mehrheit abgesetzt hatte, in seiner Bedeutsamkeit abzuschwächen. Die Distan- 
zierung von den Täufern trennte die evangelische Partei von einer kompromit­

9 Ekkehart Fabian (Hg.), Die Schmalkaldischen Bundesabschiede 1530-1532, Tübingen 1958, 39.
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tierenden geistıigen Nachbarschaft und führte wünschenswerter Überein-
stımmung mıt den altkırchlichen Reichsständen. Damlıit konnte zugleıich der

siıch durch dıe Konfessionalisierung schwindende Vorrat konsensuellen
Auffassungen und Akten vergrößert werden. In analoger Weiıse ließen die Lu-
theraner 529/30 die Zwinglianer als „Sakramentierer“ allen, ihre eigene
Reputatıon bei den Altkirchlichen verbessern.

Hauptvertreter einer derartigen Kompensationspolitik in der ersten
ahrhunderthälfte durchgängig Kursachsen, Brandenburg-Ansbach un: die
Reichsstadt Nürnberg. Philipp von Hessen kalkulierte dagegen das politische
FEFlement der Konfessionsentscheidung bewußt e1n, daß seıne Religionspoli-
tiık häufig auch einen stark antıkaiserlich-antihabsburgischen Akzent besaß,
jedenfalls bıs seiner Eheaffäre vorübergehend seıne Politik NEeUu Orlen-
tıerte. Um die kaiserliche Verzeihung für seıine Doppelehe erhalten, Opferte

seine Handlungsfreiheit un sorgte dafür, da{fß Z7WEe] wichtige potentielle Ver-
bündete der Schmalkaldener, Jülich-Cleve un: Kurköln, von ıhren Glaubens-

1m Stich gelassen wurden.
alt die Gleichsetzung VOon Konfessionsänderung un antıkaiserlicher Opti1-

auch wenn 1es nıcht gewollt wurde, galt nıcht umgekehrt, da{fß die Ent-
scheidung die Reformation mıt Loyalität gegenüber absburg identisch
WAÄärl. Die bayerischen Herzöge verbanden ihr antiıevangelisches Verhalten bis
1546 fast durchgängig mıt antihabsburgischer Polıitik, Was 1531 €1-
NC  S Bündnıis mıt Kursachsen und Hessen ührte, gemeinsam dem Kaiıser-
bruder Ferdinand die Anerkennung seiner Wahl Zu römischen öniıg VOeI-

weigern. Dagegen standen Heinrich VOIN Wolfenbüttel und eorg VOonNn Sachsen
für eine gleichermaßen antievangelısche und prohabsburgische Polıitik eın.
Trst recht galt 1€eS$ für dıe geistlıchen Reichsfürsten, da Si1E reformatorı-
sche Vorstöße auf den Schutz VON Kailser und Reich besonders angewlesen Wäad-

ICN, nıcht mıt ıhnrer kırchlichen auch ıhre polıtische Exıstenz verlıeren.
Das Entscheidungsverhalten der me1ılsten evangelıschen Fürsten zeigte, da{fß

sS1e sıch der außerreligıösen Komponente ınrer Kırchenpolıitik durchaus be-
wußft Vor allem 1in den zwanzıger Jahren wurde der Zeıtpunkt für den
Glaubenswechsel häufig der rechtlich-politischen Konstellation angepaßt. Bıs
1521 Wäaftr dıe Lage rechtlich ungeklärt SCWESCH, eindeutige Neuerungsverbote
ergingen 1521, 1529 un 1530 ıne rechtlich Ooffene Situation bestand mıiıthın
NUTr zwıischen den beiden Speyerer Reichstagen 1526 und 1529, un: entspre-
en häufig wurde dıe Verantwortungsformel VOon 1526 herangezogen,
die Umgestaltung des Kırchenwesens legıtimieren.

Zeıitlich befristeten Schutz bewirkten dıe Bestätigungen des jeweiligen kon-
fessionellen Status QUO durch Kaıser und Reich Viermal ergıngen solche (ja-
rantıen: 532 (Nürnberger Religionsfrieden), 1539 (Frankfurter Anstand),
1541 (Regensburger Reichsabschied) un 1 544 (Speyerer Reichsabschied). Al-
lerdings erstreckte sıch die Garantıe Jeweils 11UT bıs Zu General- der Natı0-
nalkonzıl bzw. eıner Reichsversammlung und rlosch mıiıthın 1545, als das Irı-

ONz: endgültig berufen wurde.
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tierenden geistigen Nachbarschaft und führte zu wünschenswerter Überein- 
Stimmung mit den altkirchlichen Reichsständen. Damit konnte zugleich der 
an sich durch die Konfessionalisierung schwindende Vorrat an konsensuellen 
Auffassungen und Akten vergrößert werden. In analoger Weise ließen die Lu- 
theraner 1529/30 die Zwinglianer als ״Sakramentierer“ fallen, um ihre eigene 
Reputation bei den Altkirchlichen zu verbessern.

Hauptvertreter einer derartigen Kompensationspolitik waren in der ersten 
Jahrhunderthälfte durchgängig Kursachsen, Brandenburg-Ansbach und die 
Reichsstadt Nürnberg. Philipp von Hessen kalkulierte dagegen das politische 
Element der Konfessionsentscheidung bewußt ein, so daß seine Religionspoli- 
tik häufig auch einen stark antikaiserlich-antihabsburgischen Akzent besaß, 
jedenfalls bis er wegen seiner Eheaffäre vorübergehend seine Politik neu orien- 
tierte. Um die kaiserliche Verzeihung für seine Doppelehe zu erhalten, opferte 
er seine Handlungsfreiheit und sorgte dafür, daß zwei wichtige potentielle Ver- 
bündete der Schmalkaldener, Jülich-Cleve und Kurköln, von ihren Glaubens- 
genossen im Stich gelassen wurden.

Galt die Gleichsetzung von Konfessionsänderung und antikaiserlicher Opti- 
on, auch wenn dies nicht gewollt wurde, so galt nicht umgekehrt, daß die Ent- 
Scheidung gegen die Reformation mit Loyalität gegenüber Habsburg identisch 
war. Die bayerischen Herzöge verbanden ihr antievangelisches Verhalten bis 
1546 fast durchgängig mit antihabsburgischer Politik, was 1531 sogar zu ei- 
nem Bündnis mit Kursachsen und Hessen führte, um gemeinsam dem Kaiser- 
bruder Ferdinand die Anerkennung seiner Wahl zum römischen König zu ver- 
weigern. Dagegen standen Heinrich von Wolfenbüttel und Georg von Sachsen 
für eine gleichermaßen antievangelische und prohabsburgische Politik ein. 
Erst recht galt dies für die geistlichen Reichsfursten, da sie gegen reformatori- 
sehe Vorstöße auf den Schutz von Kaiser und Reich besonders angewiesen wa- 
ren, um nicht mit ihrer kirchlichen auch ihre politische Existenz zu verlieren.

Das Entscheidungsverhalten der meisten evangelischen Fürsten zeigte, daß 
sie sich der außerreligiösen Komponente ihrer Kirchenpolitik durchaus be- 
wußt waren. Vor allem in den zwanziger Jahren wurde der Zeitpunkt für den 
Glaubenswechsel häufig der rechtlich-politischen Konstellation angepaßt. Bis 
1521 war die Lage rechtlich ungeklärt gewesen, eindeutige Neuerungsverbote 
ergingen 1521, 1529 und 1530. Eine rechtlich offene Situation bestand mithin 
nur zwischen den beiden Speyerer Reichstagen 1526 und 1529, und entspre- 
chend häufig wurde die Verantwortungsformel von 1526 herangezogen, um 
die Umgestaltung des Kirchenwesens zu legitimieren.

Zeitlich befristeten Schutz bewirkten die Bestätigungen des jeweiligen kon- 
fessionellen Status quo durch Kaiser und Reich. Viermal ergingen solche Ga- 
rantien: 1532 (Nürnberger Religionsfrieden), 1539 (Frankfurter Anstand), 
1541 (Regensburger Reichsabschied) und 1544 (Speyerer Reichsabschied). Al- 
lerdings erstreckte sich die Garantie jeweils nur bis zum General- oder Natio- 
nalkonzil bzw. einer Reichsversammlung und erlosch mithin 1545, als das Tri- 
enter Konzil endgültig berufen wurde.
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Zur polıtischen Dımens:ion eiıner Entscheidung für dıe Reformation gehörte
auch der ‚wang ZU[ Neuorijentierung ıIn reichsständischen Zusammenhängen.
Dıiıe Erbeinungen und Erbverbrüderungen blieben Z WF bestehen, aber die p Dn
lıtıschen Beziehungsgeflechte lösten sıch auf und mußten durch Cu«EC ersetzt
werden. So verlor Hessen seınen Platz In der Kooperatıon Von Herzogtum
Sachsen, TIrıer, alz un: Braunschweig-Wolfenbüttel un knüpfte stattdessen
eue Verbindungen Kursachsen, Braunschweig-Lüneburg und den ber-
deutschen Reichsstädten. Die Pfalz büfßte ihren FEinflufß auf dıe Hochstifte
Worms und Speyer e1n, ebenso die Pfandschaft der Landvogtei Hagenau und
verlor ach ihrem Wechsel Zu Calvinismus auch och die lutherischen
Reichsritter 1Im enwa. und 1 Kraichgau SOWI1e die unterdessen lutherisch
gewordenen südwestdeutschen Reichsstädte. Die Pfälzer Kurfürsten kompen-
sıerten diese Verluste intormellen Herrschaftsverbindungen durch den Auf-
bau internationaler Beziehungen.

In Krisensituationen gemeinsamer Bedrohung konnten aber In der zweıten
des Jahrhundert immer wieder auch überkonfessionelle Verbindun-

gCHh begründet werden, bei denen die Religionsfrage explizit ausgeklammert
wurde. Im Fürstenaufstand 15572 konstitujerte sıch der Heidelberger Bund der
1er rheinischen Kurfürsten, Bayerns un: Württembergs ZUT Aufrechterhal-
tung der Neutralıität un ZUr Vermittlung zwischen den Streitparteijen. Jeder
Bündnispartner verpflichtete sıch, dafß den anderen „be1 seiner Religion,
Glauben, Kirchengebräuchen, OÖrdnung und Zeremonien ruhiglich bleiben
lassen und wıder seinen Wiıllen, Verstand, Conscıienz oder (Jewıssen nıcht
dringen, beschweren, irren, hindern och verachten so11“. 19 Als ach der
Reichsexekution Donauwörth 608 reformierte und lutherische Reichs-
stände dıe Union gründeten, wurde 1m Vertrag VOIN Ahausen ausdrücklıich fest-
gelegt, da{iß „dıesen vertraulichen Verein nıcht hındern soll,; da{fß in tlıchen Re-
lıgiıonspunkten ungleicher Verstand se1ın möchte“.!!

Diıe Verbindung Von Glaubensentscheidung un polıtischem Kalkütl

Die Bedeutung des polıtıschen Faktors für dıe relig1öse Entscheidung hrt
der rage ach den vorrangigen otiven für den Entschlufßß, die Reformation
einzuführen. er religıöse impetus wiırd nıcht 7Zweiıfel SCZOSCH werden dür-
fen, VOI allem cla etztlich bıs 1555 dıe relıg1öse Abweichung gemä: dem Worm-
SCT Edikt, das nıe aufgehoben wurde, reichsrechtlich mıiıt Strafe bıs ZUuUL cht be-
TO bliıeb, auch wenNn dieses Urteil mehrfach bıs ZU. ONZ suspendiert
wurde. Das Beharren 1Im alten Bekenntnis bzw. die Rückkehr inm ach der
ase der Gemeindereformation Wäal auf jeden polıtisch dıe sıcherere Fnt-

UßUS! Von Druffel (Hg.), eıträge ZUI Reichsgeschichte 4! München 1896, 283, ÄAnm.
Gottfried Lorenz (Hg.), Quellen ZUT Vorgeschichte und den Anfängen des Dreißigjährigen
Krıeges, Darmstadt 1991,
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Zur politischen Dimension einer Entscheidung für die Reformation gehörte 
auch der Zwang zur Neuorientierung in reichsständischen Zusammenhängen. 
Die Erbeinungen und Erbverbrüderungen blieben zwar bestehen, aber die po- 
litischen Beziehungsgeflechte lösten sich auf und mußten durch neue ersetzt 
werden. So verlor Hessen seinen Platz in der Kooperation von Herzogtum 
Sachsen, Trier, Pfalz und Braunschweig־Wolfenbüttel und knüpfte stattdessen 
neue Verbindungen zu Kursachsen, Braunschweig-Lüneburg und den ober- 
deutschen Reichsstädten. Die Pfalz büßte ihren Einfluß auf die Hochstifte 
Worms und Speyer ein, ebenso die Pfandschaft der Landvogtei Hagenau und 
verlor nach ihrem Wechsel zum Calvinismus auch noch die lutherischen 
Reichsritter im Odenwald und im Kraichgau sowie die unterdessen lutherisch 
gewordenen südwestdeutschen Reichsstädte. Die Pfälzer Kurfürsten kompen- 
sierten diese Verluste an informellen Herrschaftsverbindungen durch den Auf- 
bau internationaler Beziehungen.

In Krisensituationen gemeinsamer Bedrohung konnten aber in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhundert immer wieder auch überkonfessionelle Verbindun- 
gen begründet werden, bei denen die Religionsfrage explizit ausgeklammert 
wurde. Im Fürstenaufstand 1552 konstituierte sich der Heidelberger Bund der 
vier rheinischen Kurfürsten, Bayerns und Württembergs zur Auffechterhal- 
tung der Neutralität und zur Vermittlung zwischen den Streitparteien. Jeder 
Bündnispartner verpflichtete sich, daß er den anderen ״bei seiner Religion, 
Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnung und Zeremonien ruhiglich bleiben 
lassen und wider seinen Willen, Verstand, Conscienz oder Gewissen nicht 
dringen, beschweren, irren, hindern noch verachten soll“.10 Als nach der 
Reichsexekution gegen Donauwörth 1608 reformierte und lutherische Reichs- 
stände die Union gründeten, wurde im Vertrag von Ahausen ausdrücklich fest- 
gelegt, daß ״diesen vertraulichen Verein nicht hindern soll, daß in etlichen Re- 
ligionspunkten ungleicher Verstand sein möchte“.11

5. Die Verbindung von Glaubensentscheidung und politischem Kalkül

Die Bedeutung des politischen Faktors für die religiöse Entscheidung führt zu 
der Frage nach den vorrangigen Motiven für den Entschluß, die Reformation 
einzuführen. Der religiöse Impetus wird nicht in Zweifel gezogen werden dür- 
fen, vor allem da letztlich bis 1555 die religiöse Abweichung gemäß dem Worm- 
ser Edikt, das nie aufgehoben wurde, reichsrechtlich mit Strafe bis zur Acht be- 
droht blieb, auch wenn dieses Urteil mehrfach bis zum Konzil suspendiert 
wurde. Das Beharren im alten Bekenntnis bzw. die Rückkehr zu ihm nach der 
Phase der Gemeindereformation war auf jeden Fall politisch die sicherere Ent-

10 August von Druffel (Hg.), Beiträge zur Reichsgeschichte Bd. 4, München 1896, 283, Anm. 1.
11 Gottfried Lorenz (Hg.), Quellen zur Vorgeschichte und zu den Anfängen des Dreißigjährigen 

Krieges, Darmstadt 1991, 70 f.
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scheidung. DIe Nachhaltigkeit des reiig1ösen Faktors Hel der Konfessions-
entscheidung wurde 547/48 demonstriert die gefangenen Hauptieute des
Schmalkaldıischen Bundes, Johann Friedrich von achsen und Philıpp VOon Hes-
SCI], nıcht bereit, ıhre Sıtuation dadurch verbessern, daß s1€ besonderes
religlöses Entgegenkommen zeigten, geschweige enn dıie Konversion ZU. alten
Glauben ın kErwägung uch kehrte eın evangelischer Fürst
4 / ZUuU alten Bekenntnis zurück außer Friedrich 11 von der Pfalz, der gerade
erst mıt der Einführung der Reformation in seinem Lande begonnen hatte

Neben die relig1öse Überzeugung fIraten allerdings andere Elemente, die
eıne Entscheidung für die Reformation begünstigen konnten. DDa ist zu einen
der ökonomische Bereich Die Einführung der Reformation ermöglichte die
Einziehung des Kırchengutes, wenngleich 65 selten ganz ZUTF Disposition des
Fürsten stand, da häufig die Stände selner Verwaltung beteiligt werden
mußten. Immerhin blieben ach Abzug der Ausgaben für rchen, Schulen
und Sozialeinrichtungen beträchtliche Summen übrig, die 1n die landesfürstli-
che Kasse flossen. Zum anderen un: das Walr das langfristig Wichtigere VCI-
mehrte die Veränderung des Kirchenwesens die staatlıchen Kompetenzen. Der
Landesfürst erhielt die Verfügungsmacht ber Lehrinhalte, Zeremonien un!
Kirchenorganisation. on VOoO vorreformatorischen landesherrlichen Kır-
chenregiment, das siıch auf organisatorische uUun!:! disziplinarısche Reformen
erstreckt hatte, wWar worden: „Dux Chviae est Dapba In sua Der
Herzog VoNn Kleve ist aps ıIn seinem an 1e5$ galt ach 1517 für die eVanll-

gelischen Territorialherren ın vervielfachter Weise und in Ballz CUeT Qualität.
Das 1US$ reformandı, das EC| ber den kirchlichen Status des Territoriums
und den Glaubensstand der Untertanen bestimmen, bedeutete einen be-
trächtlichen Zugewinn Herrschaftskompetenz. DIie CU«C Landeskirche
stand in 1e] stärkerem Ausma(fs als dıe bısherige Kırchenorganisation
der fürstlichen Aufsicht un: Leıtung. Landeskirchliche Bıstümer wurden nıcht
errichtet, dıe Notbischofskonzeption Luthers verfestigte sıch ZUI Dauereın-
richtung, die letztlich bıs 1918 Bestand hatte

Soweılt 1es den Quellen entnehmen 1lst, überwog polıtisches Kalkül die
Glaubensentscheidung 1im Jahrhundert L1UT selten. Vıelleicht äflst sıch Kaı1-
SCI Maxımihan als Beispiel für diese Konstellation anführen. Er blıeb,
dıie Nachfolge seines Vaters können, katholısch, obwohl CT starke
evangelısche Neigungen hatte Dasselbe gilt für einıge Reichsbischöfe. Spekta-
kulär 1m Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges die polıtisch motivierten
konfessionellen Uptionen der lutherischen Fürsten Wılhelm Wolfgang VOonNn

Pfalz-Neuburg un: Johann Sıgismund VO Brandenburg. er Pfalzgraf eNnTt-
schled sıch für den Katholizısmus, der Kurfürst für den Calvyınısmus beıde
wollten damıt Verbündete 1Im Streit das uUulıcher Erbe gewıinnen.

1Ne€e bemerkenswerte Verbindung gingen Glaubensüberzeugung un! polit1-
sches Kalkül, territorlales Interesse, ausgerechnet beı der Säule des Lu-
thertums e1in, be1 Kurfürst Johann Friedrich VOIN Sachsen, und 1es gleich
mehrtfach. Seıt Anfang der vierziger Jahre versuchte beharrlich, seın Burg-
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Scheidung. Die Nachhaltigkeit des religiösen Faktors bei der Konfessions- 
entscheidung wurde 1547/48 demonstriert -  die gefangenen Hauptleute des 
Schmalkaldischen Bundes, Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hes- 
sen, waren nicht bereit, ihre Situation dadurch zu verbessern, daß sie besonderes 
religiöses Entgegenkommen zeigten, geschweige denn die Konversion zum alten 
Glauben in Erwägung zogen. Auch sonst kehrte kein evangelischer Fürst 1546/ 
47 zum alten Bekenntnis zurück -  außer Friedrich II. von der Pfalz, der gerade 
erst mit der Einführung der Reformation in seinem Lande begonnen hatte.

Neben die religiöse Überzeugung traten allerdings andere Elemente, die 
eine Entscheidung für die Reformation begünstigen konnten. Da ist zum einen 
der ökonomische Bereich. Die Einführung der Reformation ermöglichte die 
Einziehung des Kirchengutes, wenngleich es selten ganz zur Disposition des 
Fürsten stand, da häufig die Stände an seiner Verwaltung beteiligt werden 
mußten. Immerhin blieben nach Abzug der Ausgaben für Kirchen, Schulen 
und Sozialeinrichtungen beträchtliche Summen übrig, die in die landesfürstli- 
che Kasse flössen. Zum anderen -  und das war das langfristig Wichtigere -  ver- 
mehrte die Veränderung des Kirchenwesens die staatlichen Kompetenzen. Der 
Landesfürst erhielt die Verfügungsmacht über Lehrinhalte, Zeremonien und 
Kirchenorganisation. Schon vom vorreformatorischen landesherrlichen Kir- 
chenregiment, das sich auf organisatorische und disziplinarische Reformen 
erstreckt hatte, war gesagt worden: ״Dux Cliviae est papa in terra sua“ (Der 
Herzog von Kleve ist Papst in seinem Land) -  dies galt nach 1517 für die evan- 
gelischen Territorialherren in vervielfachter Weise und in ganz neuer Qualität. 
Das ius reformandi, das Recht, über den kirchlichen Status des Territoriums 
und den Glaubensstand der Untertanen zu bestimmen, bedeutete einen be- 
trächtlichen Zugewinn an Herrschaftskompetenz. Die neue Landeskirche 
stand in viel stärkerem Ausmaß als die bisherige Kirchenorganisation unter 
der fürstlichen Aufsicht und Leitung. Landeskirchliche Bistümer wurden nicht 
errichtet, die Notbischofskonzeption Luthers verfestigte sich zur Dauerein־ 
richtung, die letztlich bis 1918 Bestand hatte.

Soweit dies den Quellen zu entnehmen ist, überwog politisches Kalkül die 
Glaubensentscheidung im 16. Jahrhundert nur selten. Vielleicht läßt sich Kai- 
ser Maximilian II. als Beispiel für diese Konstellation anführen. Er blieb, um 
die Nachfolge seines Vaters antreten zu können, katholisch, obwohl er starke 
evangelische Neigungen hatte. Dasselbe gilt für einige Reichsbischöfe. Spekta- 
kulär waren im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges die politisch motivierten 
konfessionellen Optionen der lutherischen Fürsten Wilhelm Wolfgang von 
Pfalz-Neuburg und Johann Sigismund von Brandenburg. Der Pfalzgraf ent- 
schied sich für den Katholizismus, der Kurfürst für den Calvinismus -  beide 
wollten damit Verbündete im Streit um das Jülicher Erbe gewinnen.

Eine bemerkenswerte Verbindung gingen Glaubensüberzeugung und politi- 
sches Kalkül, d. h. territoriales Interesse, ausgerechnet bei der Säule des Lu- 
thertums ein, bei Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, und dies gleich 
mehrfach. Seit Anfang der vierziger Jahre versuchte er beharrlich, sein Burg­
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grafenamt In Halle eın bloßer Tıtel ohne Rechte 1Ns Feld führen, die
Reformation ıIn cdiesera die zu Hochestift Magdeburg gehörte, VOLAaNnNZU-

treiben un ın diesem Prozef(ß gleichzeitig Teile des Hochstifts mıt Halle
die eigene Landeshoheit bringen. Aus alter Abneigung Kardınal Al-
brecht hat Luther die Ambitionen se1nes Kurfürsten unterstützt, obwohl CT

In Konfliktsituationen Vorsicht un: Zurückhaltung riet.
1541 nutzte der sächsische Kurfürst 1im Hochstift Naumburg die Sıtuation

ach dem Tode des Bischofs Philipp VON der Pfalz für seine Glaubens- un Ter-
rıtorialambitionen Aaus. Er erkannte den VOIN Kapitel gewählten Julius VON

Pflug nıcht un inkorporierte ın der dadurch entstandenen akanz
alles Reichsrec. das Ocnst! mehr der weniıger offen seinem Herrschafts-
gebiet. Allerdings warteie mıt Aktionen wohlweislıich bıs dem Zeitpunkt,
als Kar| das Reich verliefß.

uch ıIn der 5SOS. Wurzener Fehde agen polıtisches Kalkül und orge den
Glauben ın aum trennbarer Gemengelage, allerdings doch mıt deutlicher
Priorität des politischen Kalküls Aus vergleichsweıse nıchtigem Anla{fß Einzle-
hung der Türkensteuer) besetzte Johann Friedrich 15472 einen Teil des och-
stifts eißen, führte ort evangelıschen Gottesdienst eın un! 1e18 sıch VOoO

Stiftsadel huldıgen. Er provozılerte dadurch aber nıicht NUTr einen Konflikt mıt
dem Meißener Bıschof, sondern auch mıiıt dem gerade erst ZU[ Regierung SC-
kommenen Merzog Mortıtz Vn Sachsen, der Konfessionsgegner WIe KÖ-
nıg Ferdinand, den Erzbischof VonNn Maınz und den Magdeburger Koadjutor

Rat un Beistand anrıef. Nur die Vermittlung des Landgrafen verhinderte
den USDTuC. VOoNn Feindseligkeiten Johann Friedrich mußte seıne Ambitio-
NeEeN aufgeben un! die weltliche Herrschaft des Meißener Bischofs wieder her-
tellen Luther stand auch bei dieser Gelegenheit auf Seiten se1nes Landesherrn
und warf Morıtz OT, ndankbar se1n und das Evangelium kompromit-
tıeren, während In Wirklichkeit die fromme Habgier des Kurfürsten die EeVanNn-

gelische aCcC kompromittiert hatte

Poliıtik und Religion in der Reichskrise 1546 hıs 1548

Politisches Kalkül un!: relig1öse Entscheidung ın besonders markanter
We1lse in der großen Krise des Reiches 1546 hıs 1548 miıteinander verzahnt.
arl ging den Schmalkaldischen Bund gewaltsam VOTI) seinem
Amt als advocatus ecclesiae nachzukommen un die Ketzere1l 1mMm Reich wirk-

Zzu ekämpfen, nachdem endhch die erforderlichen Machtmitte ın der
and hıelt ugleic wollte aber auch die elegenheıit benutzen, eine
Reichsreform 1m zentralısıerenden Sınne durchzusetzen un danach eın polı-
tisch WwI1Ie rel1g1Öös geeintes Reich für seine Außenpolitik iın Dienst nehmen.
Für Kurfürst oachım I1 VOIl Brandenburg und Herzog Morıtz Von achsen
hatten polıtische Interessen und Ambitionen ıIn der Kriıse eindeutigen Vorrang
VOT der Glaubenssolidarität. Melanchthon hatte bereıts 1541 CUu«C Prioritäten-
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grafenamt in Halle -  ein bloßer Titel ohne Rechte -  ins Feld zu fuhren, um die 
Reformation in dieser Stadt, die zum Hochstift Magdeburg gehörte, voranzu- 
treiben und in diesem Prozeß gleichzeitig Teile des Hochstifts mit Halle unter 
die eigene Landeshoheit zu bringen. Aus alter Abneigung gegen Kardinal Al- 
brecht hat Luther die Ambitionen seines Kurfürsten unterstützt, obwohl er 
sonst in Konfliktsituationen stets zu Vorsicht und Zurückhaltung riet.

1541 nutzte der sächsische Kurfürst im Hochstift Naumburg die Situation 
nach dem Tode des Bischofs Philipp von der Pfalz für seine Glaubens- und Ter- 
ritorialambitionen aus. Er erkannte den vom Kapitel gewählten Julius von 
Pflug nicht an und inkorporierte in der dadurch entstandenen Vakanz -  gegen 
alles Reichsrecht -  das Hochstift mehr oder weniger offen seinem Herrschafts־ 
gebiet. Allerdings wartete er mit Aktionen wohlweislich bis zu dem Zeitpunkt, 
als Karl V. das Reich verließ.

Auch in der sog. Wurzener Fehde lagen politisches Kalkül und Sorge um den 
Glauben in kaum trennbarer Gemengelage, allerdings doch mit deutlicher 
Priorität des politischen Kalküls. Aus vergleichsweise nichtigem Anlaß (Einzie- 
hung der Türkensteuer) besetzte Johann Friedrich 1542 einen Teil des Hoch- 
stifts Meißen, führte dort evangelischen Gottesdienst ein und ließ sich vom 
Stiftsadel huldigen. Er provozierte dadurch aber nicht nur einen Konflikt mit 
dem Meißener Bischof, sondern auch mit dem gerade erst zur Regierung ge- 
kommenen Herzog Moritz von Sachsen, der sogar Konfessionsgegner wie Kö- 
nig Ferdinand, den Erzbischof von Mainz und den Magdeburger Koadjutor 
um Rat und Beistand anrief. Nur die Vermittlung des Landgrafen verhinderte 
den Ausbruch von Feindseligkeiten -  Johann Friedrich mußte seine Ambitio- 
nen aufgeben und die weltliche Herrschaft des Meißener Bischofs wieder her- 
stellen. Luther stand auch bei dieser Gelegenheit auf Seiten seines Landesherrn 
und warf Moritz vor, undankbar zu sein und das Evangelium zu kompromit- 
tieren, während in Wirklichkeit die fromme Habgier des Kurfürsten die evan- 
gelische Sache kompromittiert hatte.

6. Politik und Religion in der Reichskrise 1546 bis 1548

Politisches Kalkül und religiöse Entscheidung waren in besonders markanter 
Weise in der großen Krise des Reiches 1546 bis 1548 miteinander verzahnt. 
Karl V. ging gegen den Schmalkaldischen Bund gewaltsam vor, um seinem 
Amt als advocatus ecclesiae nachzukommen und die Ketzerei im Reich wirk- 
sam zu bekämpfen, nachdem er endlich die erforderlichen Machtmittel in der 
Hand hielt. Zugleich wollte er aber auch die Gelegenheit benutzen, um eine 
Reichsreform im zentralisierenden Sinne durchzusetzen und danach ein poli- 
tisch wie religiös geeintes Reich für seine Außenpolitik in Dienst zu nehmen. 
Für Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und Herzog Moritz von Sachsen 
hatten politische Interessen und Ambitionen in der Krise eindeutigen Vorrang 
vor der Glaubenssolidarität. Melanchthon hatte bereits 1541 neue Prioritäten-
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setzungen be1 der zweıten Fürstengeneration beobachtet „Eın (Je-
schIiIec VonNn 7Zweiflern un! Skeptikern wächst jetzt heran, das sıch VOonNn Luther
distanzieren will und sıch eıne Vereinigung mıt den Gegnern bemüht.‘“!*
Für die gesamtevangelische aCcC erwıes sıch die Entscheidung Joachims und
Moriıtz’ letztlich jedoch als Vorteil Das Faktum evangelischer Verbündeter

den Kaıser, den rieg alc politischen Konflikt als amp die
Ketzereı deklarieren. Er band sich selbst auch für die Zukunft als er MOoO-
rıtz un: dessen Landstände 1m August 1546 aufforderte, die cht Jo-
annn Friedrich exekutieren, und die Herstellung Von Frieden, Recht und Eı-
nigkeit 1im elIC als Zweck des Krieges angab; der Krieg werde „Bqr nıcht ın
Meıiınung (geführt), die cCNrıstlıche Religion, Wort Gottes mıt dem chwert
dämpfen un: der anderer Gestalt darın vorzugehen, als WwIe unNns

gebührt und auf hiervor gehaltenen Reichstagen durch gemeine Reichsstände
bewilligt worden . !® Auf diese Versicherung bezogen sıch Morıtz wI1e seıne
Stände später in ihrem hinhaltenden Wıderstand das nterım.

Die Beteiligung des sächsischen Herzogs auf Seiten des Kaılsers Wäal vermut-
ich nıcht kriegsentscheidend, SE verhinderte aber ach dem Krieg, da{fß der
Zusammenbruch des polıtischen Protestanti:smus zugleıich ZU kırchlich-reli-
glösen Zusammenbruch führte Karl mußte ıIn Augsburg berücksichtigen,
da{f NUufr einen Teil der evangelıschen Stände besiegt hatte, und 1€es$ mıt
evangelischer Hılfe Daher begnügte sich damit, VOT em die Unterwerfung

das Konzıil fordern, ohne dafß dıe Vieldeutigkeit Vvon „Konzil“ weıter
erorter wurde. Das für dıe Übergangszeit erlassene nterım konnte Mortıtz Au

politischem Kalkül nıcht akzeptieren, selbst wenn Cr es gewollt hätte Br hatte
Rücksicht nehmen auf se1ıne eigenen Landstände, auf dıe Sıcherung der
Loyalıtät ın den hinzugewonnenen Gebieten und auf die Reputatiıon beı seinen
Glaubensgenossen, die freilich 1548 ohnehin nıcht besonders hoch WAärT. Als
Ergebnis der innersächsischen Beratungen änderte sıch 1Im Kurfürsten-
u  3 wenig der massıven Polemik der Zionswächter des Luthertums
1n Magdeburg.

Ausblick 1555 un 1648

Als Morıtz Von Sachsen und seine Bündnispartner Johann Albrecht VonN Meck-
lenburg un! Wilhelm Von Hessen 1m März 5572 den Kaiser
gCN, erließen S1e ein gedrucktes Ausschreiben alle Stände und Städte des
Reiches In diesem Text wurden gleichermaßen konfessionelle und polıtische

12 4) 109 „Novum quoddam U SCUu Pyrrhoniorum SCU Scepticorum MNUNC exorıtur, quod
vider1 vult alıenum Luthero concıliatıones molıtur C adversarıls.“ Die Kritik richtete
sıch Joachım IL VOomn Brandenburg.

| 4 Pohtische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Orıtz VOlIl Sachsen, 2) hg. VON Erich
Brandenburg, Leipzig 1 904, Nachdr. Berlın 1983, 761
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Setzungen bei der zweiten Fürstengeneration beobachtet: ״Ein neues Ge- 
schlecht von Zweiflern und Skeptikern wächst jetzt heran, das sich von Luther 
distanzieren will und sich um eine Vereinigung mit den Gegnern bemüht.“12 
Für die gesamtevangelische Sache erwies sich die Entscheidung Joachims und 
Moritz’ letztlich jedoch als Vorteil. Das Faktum evangelischer Verbündeter 
zwang den Kaiser, den Krieg als politischen Konflikt statt als Kampf gegen die 
Ketzerei zu deklarieren. Er band sich selbst -  auch für die Zukunft - , als er Mo- 
ritz und dessen Landstände im August 1546 aufforderte, die Acht gegen Jo- 
hann Friedrich zu exekutieren, und die Herstellung von Frieden, Recht und Ei- 
nigkeit im Reich als Zweck des Krieges angab; der Krieg werde ״gar nicht in 
Meinung (geführt), die christliche Religion, Wort Gottes mit dem Schwert zu 
dämpfen und auszurotten oder anderer Gestalt darin vorzugehen, als wie uns 
gebührt und auf hiervor gehaltenen Reichstagen durch gemeine Reichsstände 
bewilligt worden“.13 Auf diese Versicherung bezogen sich Moritz wie seine 
Stände später in ihrem hinhaltenden Widerstand gegen das Interim.

Die Beteiligung des sächsischen Herzogs auf Seiten des Kaisers war vermut- 
lieh nicht kriegsentscheidend, sie verhinderte aber nach dem Krieg, daß der 
Zusammenbruch des politischen Protestantismus zugleich zum kirchlich-reli- 
giösen Zusammenbruch führte. Karl V. mußte in Augsburg berücksichtigen, 
daß er nur einen Teil der evangelischen Stände besiegt hatte, und dies mit 
evangelischer Hilfe. Daher begnügte er sich damit, vor allem die Unterwerfung 
unter das Konzil zu fordern, ohne daß die Vieldeutigkeit von ״Konzil“ weiter 
erörtert wurde. Das für die Übergangszeit erlassene Interim konnte Moritz aus 
politischem Kalkül nicht akzeptieren, selbst wenn er es gewollt hätte. Er hatte 
Rücksicht zu nehmen auf seine eigenen Landstände, auf die Sicherung der 
Loyalität in den hinzugewonnenen Gebieten und auf die Reputation bei seinen 
Glaubensgenossen, die freilich 1548 ohnehin nicht besonders hoch war. Als 
Ergebnis der innersächsischen Beratungen änderte sich im neuen Kurfürsten- 
tum wenig -  entgegen der massiven Polemik der Zionswächter des Luthertums 
in Magdeburg.

7. Ausblick: 1555 und 1648

Als Moritz von Sachsen und seine Bündnispartner Johann Albrecht von Meck- 
lenburg und Wilhelm von Hessen im März 1552 gegen den Kaiser zu Felde zo- 
gen, erließen sie ein gedrucktes Ausschreiben an alle Stände und Städte des 
Reiches. In diesem Text wurden gleichermaßen konfessionelle und politische

12 CR 4, 109: ״Novum quoddam genus seu Pyrrhoniorum seu Scepticorum nunc exoritur, quod 
videri vult alienum a Luthero ac conciliationes molitur cum adversariis.“ Die Kritik richtete 
sich gegen Joachim II. von Brandenburg.

13 Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, Bd. 2, hg. von Erich 
Brandenburg, Leipzig 1904, Nachdr. Berlin 1983, 761.
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Anklagen vorgetragen, wobel der konfessionelle Punkt der p1  e stand
Kalser und Önıg wurden beschuldigt, die wahre christliche Religion VOoOoNn Tag

Tag einzuzäunen, Sie zuletzt ganz auszureißen. Dies zeıge sıch VOr
allem darın, da{fß die evangelischen Prediger AuUus dem Reich verjagt und eın
wahrhaft christliches Konzıl erwirkt werde. en die Forderung, den Land-
grafen freizulassen, ftrat der politische Punkt, der elende Zustand der eut-
schen Natıon. hre alte SÖöbliche Freiheit werde geschmälert, un: S1e solle e1-
1ICcT „unerträglichen, viehischen, erblichen Servıtut, Joch und Dienstbarkeit“
gebracht werden.‘!*

Das Ergebnis des Fürstenaufstands, der Passauer Vertrag, siıcherte den KOnN-
fessionellen Status (QuUO och einmal lediglich vorläufig bis ZUT endgültigen
Regelung auf einem eigenen Reichstag, der binnen sechs Oonaten berufen
werden sollte Allerdings wurde Clie erneute lerminıerung durch eine Versiche-
[UNg Öönıg Ferdinands relatıviert, da{fßs auch bei Nichteinigung der Kaiser kei-
nenNn Krieg 1n der Religionsfrage führen werde. Wıe sehr die Fronten im Reich
durcheinander gekommen aIcNK, zeigte der auf den ürstenaufstand olgende
Markgrafenkrieg 1553, in dem eın konfessionell gemischtes Bündnıs (König
Ferdinand, Heinrich VonNn Wolfenbüttel, Nürnberg, die Bischöfe VON Bamberg
und Würzburg) Führung des evangelischen Kurfürsten Mortıtz
den evangelischen Markgrafen Albrecht Alkibiades kämpfte, der sich ffen als
„Pfaffenfeind“ deklarierte, nominell aber ımmer och kaiserlicher Feldhaupt-
1ann \  W  A  Var und dessen Treiben Von Karl stillschweigend geduldet wurde.
sich nıcht mehr als eine große Fehde, SCWaNN der Markgrafenkrieg seine Be-
deutung durch den Schlachtentod des sächsischen Kurfürsten. Das Ausschei-
den Von Morıtz führte ZU politischen Verschiebungen mıiıt weıitreichenden Per-
spektiven. Se1in Nachfolger August Vonn achsen begründete die wettinische
Tradıtion bıederer Kalser- und Reichspolitik, dıe sıch 1mM Reichsganzen bıs ZU
Ende des Alten Reiches mıiıt einer eher untergeordneten Posıtion begnügte und
den Platz freimachte für andere, ambıtionilertere Dynastıen in der zweıten
älfte des Jahrhunderts dıe pfälzischen Wiıttelsbacher, 1m Jahrhundert
die brandenburg-preußischen Hohenzollern.

Das Kontftessionszeitalter erstreckt sıch mıt der Phase der Gegenreformation
bıs Zu Dreißigjährigen rieg bzw. ZU Westfälischen Frieden (3anz urz soll
abschließend 1LUF och der Augsburger Reliıgionsfrieden VOINl 1555, der 1m
Konfessionszeıitalter die tiefste Zäsur darstellt, untersucht werden.

Die Ausgangssıtuation in ugsburg Wal für dıe katholische Seılte alarmie-
rend. Johann Uilriıch Zasıus, Berater des Erzherzogs Maxımilıan, zeigte klar die
Alternative auf: ESs ist besser, „den kleinen Rest deren Land und Leute, och
katholisch, sovıel WIE möglıch erhalten, als mıt Erweckung des greulichsten
Krieges78  Eike Wolgast  Anklagen vorgetragen, wobei der konfessionelle Punkt an der Spitze stand:  Kaiser und König wurden beschuldigt, die wahre christliche Religion von Tag  zu Tag enger einzuzäunen, um sie zuletzt ganz auszureißen. Dies zeige sich vor  allem darin, daß die evangelischen Prediger aus dem Reich verjagt und kein  wahrhaft christliches Konzil erwirkt werde. Neben die Forderung, den Land-  grafen freizulassen, trat der politische Punkt, der elende Zustand der deut-  schen Nation. Ihre alte löbliche Freiheit werde geschmälert, und sie solle zu ei-  ner „unerträglichen, viehischen, erblichen Servitut, Joch und Dienstbarkeit“  gebracht werden.!*  Das Ergebnis des Fürstenaufstands, der Passauer Vertrag, sicherte den kon-  fessionellen Status quo noch einmal lediglich vorläufig bis zur endgültigen  Regelung auf einem eigenen Reichstag, der binnen sechs Monaten berufen  werden sollte. Allerdings wurde die erneute Terminierung durch eine Versiche-  rung König Ferdinands relativiert, daß auch bei Nichteinigung der Kaiser kei-  nen Krieg in der Religionsfrage führen werde. Wie sehr die Fronten im Reich  durcheinander gekommen waren, zeigte der auf den Fürstenaufstand folgende  Markgrafenkrieg 1553, in dem ein konfessionell gemischtes Bündnis (König  Ferdinand, Heinrich von Wolfenbüttel, Nürnberg, die Bischöfe von Bamberg  und Würzburg) unter Führung des evangelischen Kurfürsten Moritz gegen  den evangelischen Markgrafen Albrecht Alkibiades kämpfte, der sich offen als  „Pfaffenfeind“ deklarierte, nominell aber immer noch kaiserlicher Feldhaupt-  mann war und dessen Treiben von Karl V. stillschweigend geduldet wurde. An  sich nicht mehr als eine große Fehde, gewann der Markgrafenkrieg seine Be-  deutung durch den Schlachtentod des sächsischen Kurfürsten. Das Ausschei-  den von Moritz führte zu politischen Verschiebungen mit weitreichenden Per-  spektiven. Sein Nachfolger August von Sachsen begründete die wettinische  Tradition biederer Kaiser- und Reichspolitik, die sich im Reichsganzen bis zum  Ende des Alten Reiches mit einer eher untergeordneten Position begnügte und  den Platz freimachte für andere, ambitioniertere Dynastien — in der zweiten  Hälfte des 16. Jahrhunderts die pfälzischen Wittelsbacher, im 17. Jahrhundert  die brandenburg-preußischen Hohenzollern.  Das Konfessionszeitalter erstreckt sich mit der Phase der Gegenreformation  bis zum Dreißigjährigen Krieg bzw. zum Westfälischen Frieden. Ganz kurz soll  abschließend nur noch der Augsburger Religionsfrieden von 1555, der im  Konfessionszeitalter die tiefste Zäsur darstellt, untersucht werden.  Die Ausgangssituation in Augsburg war für die katholische Seite alarmie-  rend. Johann Ulrich Zasius, Berater des Erzherzogs Maximilian, zeigte klar die  Alternative auf: Es ist besser, „den kleinen Rest deren Land und Leute, so noch  katholisch, soviel wie möglich zu erhalten, als mit Erweckung des greulichsten  Krieges ... alles zumal in die Schanze zu schlagen.“!> Die Schwäche der evange-  14 A.a.O., Bd. 5, bearb. von Johannes Herrmann, Berlin 1998, 737.  15 Zitiert nach Heinrich Lutz, Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die päpstliche Politik  im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552—-1556), Göttingen 1964, 358, Anm. 134.alles zumal in die Schanze schlagen. * Die Schwäche der C VaANSC-

O) I, bearb. Von Johannes Herrmann, Berlin 1998, 737
15 Zitiert nach Heinrich Lutz, Christianıtas afflıcta. Europa, das Reich und dıe päpstliche Politik

1 Niedergang der Hegemonie Kaıser Karls (1552—1556), GÖöttingen 1964,;, 358, Anm. 134
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Anklagen vorgetragen, wobei der konfessionelle Punkt an der Spitze stand: 
Kaiser und König wurden beschuldigt, die wahre christliche Religion von Tag 
zu Tag enger einzuzäunen, um sie zuletzt ganz auszureißen. Dies zeige sich vor 
allem darin, daß die evangelischen Prediger aus dem Reich verjagt und kein 
wahrhaft christliches Konzil erwirkt werde. Neben die Forderung, den Land- 
grafen ffeizulassen, trat der politische Punkt, der elende Zustand der deut- 
sehen Nation. Ihre alte löbliche Freiheit werde geschmälert, und sie solle zu ei- 
ner ״unerträglichen, viehischen, erblichen Servitut, Joch und Dienstbarkeit“ 
gebracht werden.14

Das Ergebnis des Fürstenaufstands, der Passauer Vertrag, sicherte den kon- 
fessionellen Status quo noch einmal lediglich vorläufig bis zur endgültigen 
Regelung auf einem eigenen Reichstag, der binnen sechs Monaten berufen 
werden sollte. Allerdings wurde die erneute Terminierung durch eine Versiehe- 
rung König Ferdinands relativiert, daß auch bei Nichteinigung der Kaiser kei- 
nen Krieg in der Religionsfrage fuhren werde. Wie sehr die Fronten im Reich 
durcheinander gekommen waren, zeigte der auf den Fürstenaufstand folgende 
Markgrafenkrieg 1553, in dem ein konfessionell gemischtes Bündnis (König 
Ferdinand, Heinrich von Wolfenbüttel, Nürnberg, die Bischöfe von Bamberg 
und Würzburg) unter Führung des evangelischen Kurfürsten Moritz gegen 
den evangelischen Markgrafen Albrecht Alkibiades kämpfte, der sich offen als 
 ־Pfaffenfeind“ deklarierte, nominell aber immer noch kaiserlicher Feldhaupt״
mann war und dessen Treiben von Karl V. stillschweigend geduldet wurde. An 
sich nicht mehr als eine große Fehde, gewann der Markgrafenkrieg seine Be- 
deutung durch den Schlachtentod des sächsischen Kurfürsten. Das Ausschei- 
den von Moritz führte zu politischen Verschiebungen mit weitreichenden Per- 
spektiven. Sein Nachfolger August von Sachsen begründete die wettinische 
Tradition biederer Kaiser- und Reichspolitik, die sich im Reichsganzen bis zum 
Ende des Alten Reiches mit einer eher untergeordneten Position begnügte und 
den Platz ffeimachte für andere, ambitioniertere Dynastien -  in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts die pfälzischen Wittelsbacher, im 17. Jahrhundert 
die brandenburg-preußischen Hohenzollern.

Das Konfessionszeitalter erstreckt sich mit der Phase der Gegenreformation 
bis zum Dreißigjährigen Krieg bzw. zum Westfälischen Frieden. Ganz kurz soll 
abschließend nur noch der Augsburger Religionsfrieden von 1555, der im 
Konfessionszeitalter die tiefste Zäsur darstellt, untersucht werden.

Die Ausgangssituation in Augsburg war für die katholische Seite alarmie- 
rend. Johann Ulrich Zasius, Berater des Erzherzogs Maximilian, zeigte klar die 
Alternative auf: Es ist besser, ״den kleinen Rest deren Land und Leute, so noch 
katholisch, soviel wie möglich zu erhalten, als mit Erweckung des greulichsten 
Krieges ... alles zumal in die Schanze zu schlagen.“15 Die Schwäche der evange­

14 A. a. O., Bd. 5, bearb. von Johannes Herrmann, Berlin 1998, 737.
15 Zitiert nach Heinrich Lutz, Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die päpstliche Politik 

im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552-1556), Göttingen 1964, 358, Anm. 134.
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ıschen Seıte lag dagegen 1n ihrer Uneinigkeit. Die Reichsstände ın ord- un!
Mitteldeutschland kıiırchlich etabliert un saturıert, diejenigen In Süd-
westdeutschland befanden sıch ach der Behinderung durch das nterım gCIA-
de erst In der ase des Wieder- oder überhaupt des Neuanfangs bei der Umge-
staltung ıhres Kırchenwesens. Der schließlich zwischen den Religionsparteien
gefundene ompromıi 1ef erneut auf eiıne Jetzt allerdings großzügig bemes-
sCcCNNE temporäre Lösung hinaus: Die gegenseıtige Akzeptanz- un Nichtan-
griffserklärung sollte gelten „DIS endlicher Vergleichung der Religion und
Glaubenssachen“. Sollte diese Vergleichung durch Generalkonzil, Nationalver-
sammlung oder Religionsgespräch nıcht zustande kommen, blieb dennoch eın
„beständiger, beharrlıcher, unbedingter, für und für ew1g währender Friede“
bestehen.!® Die grundlegende Bestiımmung Wäal dıe Anerkennung des 1USs refor-
mandı, des Reformationsrechts der Fürsten, 1ın der Formel des Greifswalder Ju-
riısten oachım Stephanı Vonmn 582 (ulus reg10, e1us relig10. Religion wurde
„Ländersache”, der konfessjionelle Föderalısmus künftig einem Ordnungs-
prinzıp 1mM Reich Allerdings wurde das Reformationsrecht korriglert durch das
Auswanderungsrecht der Untertanen; auch galt 05 nıcht für diıe geistlichen
Reichsstände (Geistlicher Vorbehalt)

Da viele Formeln bewußt uneindeutig gehalten aAICHI, eınen Konsens
erreichen, ist die zweıte älfte des Jahrhunderts VO Streit dıe Deu-

tungshoheıt des lextes bestimmt. ach dem dreißigjährigen Bürgerkrieg, der
auch konfessionelle Elemente einschloß, bestätigte der Westfälische Frie-

den den Augsburger Religionsfrieden und als Normaljahr für dıe konfes-
s1ıonellen Zustände den Januar 1624 (für die Pfalz fest Damıiıt Walr

stüllschweigend für dıe Zukunft das 1US reformandı der Obrigkeıit erloschen,
eıne Konversion des Fürsten tanglerte den Glaubensstand der Untertanen
künftig nıcht mehr. in ZWeIl weılteren Punkten wurde der Augsburger Relig1-
onsfrieden 1648 modifiziert: die Reformierten wurden als dritte Konfession
anerkannt andere relig1öse Gruppen blieben weıterhin ausgeschlossen und
eine MaJorisierung iın Religions- und Konfessionsangelegenheiten wurde durch
das e€ue Instrument der 1110 in partes auf dem Reichstag unmöglıch gemacht.
Die Bestimmung des Verhältnisses VON politischem Kalkül un relig1öser Ent-
scheidung konnte seither auf einem verläßliıchen Rechtsboden vollzo-
gCHh werden.
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lischen Seite lag dagegen in ihrer Uneinigkeit. Die Reichsstände in Nord- und 
Mitteldeutschland waren kirchlich etabliert und saturiert, diejenigen in Süd- 
Westdeutschland befanden sich nach der Behinderung durch das Interim gera- 
de erst in der Phase des Wieder- oder überhaupt des Neuanfangs bei der Umge- 
staltung ihres Kirchenwesens. Der schließlich zwischen den Religionsparteien 
gefundene Kompromiß lief erneut auf eine -  jetzt allerdings großzügig bemes- 
sene -  temporäre Lösung hinaus: Die gegenseitige Akzeptanz- und Nichtan- 
griffserklärung sollte gelten ״bis zu endlicher Vergleichung der Religion und 
Glaubenssachen“. Sollte diese Vergleichung durch Generalkonzil, Nationalver- 
Sammlung oder Religionsgespräch nicht zustande kommen, blieb dennoch ein 
 “beständiger, beharrlicher, unbedingter, für und für ewig währender Friede״
bestehen.16 Die grundlegende Bestimmung war die Anerkennung des ius refor- 
mandi, des Reformationsrechts der Fürsten, in der Formel des Greifswalder Ju- 
risten Joachim Stephani von 1582: Cuius regio, eius religio. Religion wurde 
 -Ländersache“, der konfessionelle Föderalismus künftig zu einem Ordnungs״
prinzip im Reich. Allerdings wurde das Reformationsrecht korrigiert durch das 
Auswanderungsrecht der Untertanen; auch galt es nicht für die geistlichen 
Reichsstände (Geistlicher Vorbehalt).

Da viele Formeln bewußt uneindeutig gehalten waren, um einen Konsens 
zu erreichen, ist die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts vom Streit um die Deu- 
tungshoheit des Textes bestimmt. Nach dem dreißigjährigen Bürgerkrieg, der 
stets auch konfessionelle Elemente einschloß, bestätigte der Westfälische Frie- 
den den Augsburger Religionsfrieden und setzte als Normaljahr für die konfes- 
sionellen Zustände den 1. Januar 1624 (für die Pfalz: 1618) fest. Damit war 
stillschweigend für die Zukunft das ius reformandi der Obrigkeit erloschen, 
eine Konversion des Fürsten tangierte den Glaubensstand der Untertanen 
künftig nicht mehr. In zwei weiteren Punkten wurde der Augsburger Religi- 
onsfrieden 1648 modifiziert: die Reformierten wurden als dritte Konfession 
anerkannt -  andere religiöse Gruppen blieben weiterhin ausgeschlossen -, und 
eine Majorisierung in Religions- und Konfessionsangelegenheiten wurde durch 
das neue Instrument der itio in partes auf dem Reichstag unmöglich gemacht. 
Die Bestimmung des Verhältnisses von politischem Kalkül und religiöser Ent- 
Scheidung konnte seither auf einem neuen verläßlichen Rechtsboden vollzo- 
gen werden.
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